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Zum 30. Deutschen Krankenkassentag.

Gjundheitspflege

nnd soziale Fürsorge ge¬

hört :. mit / u den Hauptaufgaben dir

deuts< Ken Sozialvi rsicherung. Die deutschen

Krankenkassen sind von jeher auf diesem Ge¬

biete bahnbrechend tätig gewesen. Es ist des-

in gutes Zusammentreffen, dab die dies»

ordern iche '30. Mitgliederversammlung
di s Hauptverbandes deutscher Krankenkassen

E V in Düsseldorf abgehalten wird. Dort

ist in diesem Jahre die Große Ausstellung für

dt sundheitspüege, soziale Fürsorge und

L »ibesübungen (Gesolei). Die Teilnehmer an

IO. I h hen Krankenkassentag haben

s-i die Gelegenheit, während der Tagung diese

Ausst. Ilung EU 1 esuchen und dort eine zu-

samrm nfassende Darstellung der Gesundheits¬

pflege und sozialen Fürsorge zu sehen. Der

Hauptverband deutscher Krankenkassen ist an

dieser Ausstellung hervorragend beteiligt, wie

von n Sf iten übereinstimmend anerkannt

d.

i igung wird am '25. und 26. Juli ab-

-

N Im n dem Geschäftsbericht,

dei wie bt i jeder Tagung — Gelegenheit
1, < in<*n allgemeinen Ueberblick über

n d d( r deutschen Sozialversicherung im

tuen ond der deutschen Krankenversiche-

ng im besonderen zu geben, stehen wichtige
and ;

gen zur Beratung.
Kr und mehr wird der Wert und die Be¬

ttung d': Sozialversicherung in der ganzen
It erkannt. Lange Zeit war die deutsche

^Versicherung in der Welt vorbildlich.

ch dem Kriege hat sich aber ein Zusammen-

arbeiten der einzeln«! Statten auf dem Gebiete

der Sozialversicherung als immer dringender
en. Das Internationale Arbeitsamt hat

* * i Mitarbeit geleistet. Ministerial-

tor G t i er -«Berlin wird in seinem Vor-

ibei .Di e internationale Sozial -

^ er si herung und ihre Trieb -

Entwicklung schildern und d

• iner Verbess rung der int.rnati

Zusammenarbeit auf dem Gebiete

rsicherung bi itr. : n.

In D tschland selbst hat sich mehr ui

mehr herausgestellt, daß auf dem Gebiete der

Gesundheitsfürsorge Aufgaben zu erfüllen sind,

die der einzelne SozialVersicherungsträger nur

schwer oder ungenügend erfüllen kann. Eine

Zusammenarbeit aller Sozialversicherungsträger

zur Förderung der Gesundheitsfürsorge ist des»

halb dringend nötig und auch bereits angebahnt.

Ministerialrat Dr. Zschimmer ~ Berlin

wird in seinem Vortrag über „G esund-

hei t s f ü r s o r g e durch Arbeitsge¬

meinschaften der Sozialversiche¬

rungsträger4' die Aufgaben, vor allem

auch der Krankenkassen, auf diesem Gebiete

darstellen.

Schädigend hat sich für die Wiederherstel¬

lung der Arbeitsfähigkeit und Gesundheit von

Unfallverletzten herausgestellt, daß das Heil¬

verfahren nicht frühzeitig genug eingesetzt hat.

Verwaltungsdirektor K ö h n - Berlin wird in

seinem Vortrage über „D a s Frühheil¬

verfahren in der Unfallversiche-

run g" die Wege zeigen, die begangen werden

müssen, um die Unfallverletzten vor Schädi¬

gungen ihrer Gesundheit zu behüten.

Bei vielen Krankheiten genügt nicht die ärzt¬

liche Behandlung allein, sondern es ist not¬

wendig, solche Erkrankte in Bädern und Kur¬

orten unterzubringen. Dr. Z eh d en - Berlin

wird die „Bäderfürsorge für Kassen-

m i t g 1 i e d e r" schildern und über den Aus¬

bau dieser Fürsorge berichten.

Auf dem Gebiete der Krankenbehandlung und

Krankheitsheilung bewegen sich zwei weitere

Vorträge. Professor Dr. Wichmann- Ham¬

burg wird sprechen über „Die elektro-

physikalischen Heilmethoden in

der Krankenversicherung44, Professor

Dr. Klein- Jena über „D a s N a t u rh eil ¦

verfahren im Di an s t e d e r Kranken-

versicherun g'.

Vorbeugen ist wichtiger als heilen. Unsere

ganze Gesundheitspflege geht von diesem

Grundsatz aus. Di*- Vorbeugung mub aber

schon beim Kinde beginnen. Wird das heran-

ichsende Kind gesundheitlich gekräftigt, dann

d es auch als Erwachsener nicht so an-



fällig sein. Hier ist deshalb eine wichtige Auf¬

gabe der Krankenkassen zu erfüllen. In dem

Vortrag über JD ie Kinderfürsorge

unter Mithilfe der Krankenkassen"

werden die Berichterstatter Professor Dr.

Schloßmann- Düsseldorf und Verwal¬

tungsdirektor S t r ü b i g - Hamburg einen

Ueberblick darüber geben, was die deutschen

Krankenkassen für die Kinderfürsorge bisher

schon getan haben und noch weiter tun können.

Die umfassende und reichhaltige Tages¬
ordnung gibt ein Bild der Bedeutung, die die

deutschen Krankenkassen auf dem Gebiete der

Sozialversicherung haben. Es ist zu hoffen und

zu wünschen, daß der 30. Deutsche Kranken¬

kassentag, der in diesem Jahre durch die

gleichzeitig abgehaltene große Ausstellung in

Düsseldorf noch eine besondere Bedeutung ge¬

winnt, sich seinen Vorgängern würdig an¬

schließen wird.

Der Geschäftsbericht des Reichsversicherungsamts
für das Jahr 1925.

Von Gustav H

Das
Reichsversicherungsamt hat auch in

diesem Jahre seinen Bericht verhältnis¬

mäßig spät herausgebracht. Er ist zwar ord¬

nungsgemäß im dritten Heft der ^Amtlichen
Nachrichten" erschienen; aber das Heft wurde

nicht Mitte März geliefert, wie es dem im Heft

angegebenen Erscheinungstage entsprochen

hätte, sondern erst in der zweiten Hälfte des

Monats Mai. Uebrigens erhalten wir das zweite

(Februar-) Heft der „Amtlichen Nachrichten"

mit einer noch größeren Verspätung; denn es

ist noch nicht Ende des Monats Juni zu haben.

Dieses Heft soll die Rechnungsergebnisse der

Berufsgenossenschaften in der Unfallversiche¬

rung und der Versicherungsanstalten in

der Invalidenversicherung enthalten. Das

verspätete Erscheinen der beiden Hefte ist

bedauerlich. Derartige Veröffentlichungen
haben um so mehr Wert, je zeitiger sie er¬

scheinen. Das Reichsversicherungsamt hat in

diesem Jahre in einer Denkschrift, die dem

Entwurf des Haushaltsplans für das Reichs¬

arbeitsministerium beigegeben ist, nachdrück¬

lich auf die ungenügende Zahl der ihm zur

Verfügung stehenden Arbeitskräfte und auf die

daraus erwachsende Gefahr hingewiesen. Hof¬

fentlich tritt es auch fernerhin dafür ein, daß

es so viele Arbeitskräfte einstellen kann, als

der rechtzeitige Abschluß seiner Arbeiten er¬

fordert.

Am Schluß des Berichtsjahres waren im Amt:

der Präsident,
2 Direktoren,
10 vSenatspräsidenten,
22 sonstige ständige Mitglieder,
2 höhere Beamte als Hilfsarbeiter,
19 richterliche Beisitzer,
2 Verwaltungsamtmänner,
1 Rechnungsrevisor,
1 Bureauvorsteher,

50 Bureaubeamte,
3 Registrierbeamte,
17 Kanzleibeamte,
1 Oberbotenmeister,

21 Amtsobergehilfen und Amtsgehilfen,
1 Pförtner,
2 Anwärter als Hilfsamtsgehilfen.

— •

och, Hanau a. M.

Das Personal des Amtes hat sich im Laufe

des Geschäftsjahres nach dem Haushaltsplan

um 11 Stellen vermehrt. Dies ist darin be¬

gründet, daß im Laufe des Geschäftsjahres zur

Erzielung von Ersparnissen der Amtsgehilfen¬
dienst des Reichsversorgungsgerichts mit dem

gleichen Dienste des Reichsversicherungsamts

zusammengelegt worden ist, so daß der Haus¬

halt des Reichsversorgungsgerichts entsprechend
entlastet worden ist. In Wirklichkeit ist die

Zahl der für das Reichsversicherungsamt ver¬

wendbaren, beamteten Kräfte im laufenden Ge¬

schäftsjahr nicht erhöht worden.

Das Reichsversicherungsamt hatte sich im

Aufsichtswege mit mannigfachen Streitigkeiten
über die Anstellungs- und Besol¬

dungsverhältnisse der Angestellten und

Ruhegehaltsempfänger in den Berufsgenossen¬

schaften zu befassen. Dank seiner Vermittlung

wurden mehrere Streitfälle gütlich erledigt, so

daß in diesen Fällen eine Beschwerde nach

§ 705 RVO. nicht nötig wurde. Auch von den

anhängig gewordenen Beschwerden wurden ver¬

schiedene durch Vergleich erledigt. Die M i t -

wirkungderAngestelltenvertreter
im Besch1ußsenate nach § 705a

RVO. hat sich auch imBerichtsjahr

gut bewährt.

Im übrigen erstreckt sich die Tätigkeit
des Reichsversicherungsamts auf

eine lange Reihe von Angelegenheiten, die mit

der Arbeiterversicherung mehr oder weniger

eng zusammenhängen. Besondere Beachtung

verdienen die Mitteilungen über die Durch¬

führung deszweiten Gesetz esüber

Aenderungen in der Unfallver¬

sicherung: Das neue Gesetz brachte der

Versicherungsträgern und -behörden eine Fülle

von Arbeit, namentlich bei der Umrechnung der

alten Renten, und erweiterte und zum Teil neue

Aufgaben. Fast 700 000 Renten mußten nach

dem neuen Gesetz umgerechnet werden, und

zwar:

'300 000 Renten bei den gewerblichen
Berutsy ^nossenschoiten,



303 000 Renten bei den landwirtschaft¬

lichen Berufsgenossenschaften.

Bis Ende Dezember 1925 waren umgerechnet:

328 000 Renten — 84 Proz. bei den gewerb¬
lichen Berufsgenossenschaften,

240 000 Renten = 79 Proz. bei den landwirt¬

schaftlichen Berufsgenossenschaften.

Bei mehreren Berufsgenossenschaften war die

Umrechnung am Jahresschluß beendet. Auch

von den übrigen Berufsgenossenschaften hat

der größere Teil die Arbeiten, zum Teil unter,
Zuhilfenahme von Ueberstunden

und durch Heranziehung von Hilfskräften weit

gefördert* Einige säumige Berufsgenossen¬
schaften hat das Reichsversicherungsamt, so¬

weit sie seiner Aufsicht unterstanden, zur Be¬

schleunigung angehalten, im übrigen die zu¬

ständigen Landesversicherungsämter laufend

über den Stand der Umrechnung bei den ihrer

Aufsicht unterstehenden Berufsgenossenschaften
unterrichtet.

So sehr diese Tätigkeit des Reichsversiche¬

rungsamts zu begrüßen ist, muß doch bedauert

werden, daß das Reichsversicherungsamt dem

Mißstande mit den Ueberstunden nicht ent¬

gegengetreten ist. Wir erwarten von den be¬

schäftigten Angestellten, daß sie ihre ganze
Kraft auf die Erfüllung ihrer Dienstpflichten
verwenden. Dann dürfen wir ihnen aber auch

nicht Ueberstunden zumuten. Ueberdies sind

die Ueberstunden ein Unrecht gegenüber den

vielen Erwerbslosen. Ihnen könnte durch Aus¬

hilfsarbeiten ihre furchtbare Lage wenigstens
einigermaßen erleichtert werden.

Aus der Invalidenversicherung wird be¬

richtet, daß der Personalabbau überall
beendet ist. Nahezu bei sämtlichen Versiche¬

rungsanstalten, die der Aufsicht des Reichs¬

versicherungsamts unterstellt sind, hat sich in¬

zwischen entsprechend der Zunahme der Ge¬
schäfte das Bedürfnis nach Einstellung weiterer

Angestellten geltend gemacht. Die Ge¬

nehmigung hierzu ist nur in drin¬

genden Fällen erteilt und die Wie¬
der e i ns t e 11 u n g geeigneter ab¬

gebauter Beamten und Angestell¬
ten hierbei besonders im Auge be¬

halten worden. Das letztere ist in der Tat

notwendig. Aber auch bei der Genehmigung
der Wiedereinstellungen sollte das Reichs¬

versicherungsamt sich stets nach der Tatsache

richten, daß die Arbeiten nur dann rechtzeitig
und ordnungsgemäß ausgeführt werden kön¬

nen, wenn die dazu notwendigen Arbeitskräfte

vorhanden sind.

In der Unfallversicherung waren

im Jahre 1924 mehr als 25 Millionen Ver¬

sicherte, wovon etwa 3 Millionen dop¬

pelt erscheinen, die gleichzeitig in gewerb¬
lichen und landwirtschaftlichen Betrieben

beschäftigt und versichert waren;

im Jahre 1923 mehr als 24,5 Millionen Ver¬

sicherte, wovon 3 Millionen doppelt ver¬

sichert waren;

im Jahre 1913 mehr als 28 Millionen Ver¬

sicherte, wovon 3,4 Millionen doppelt ver¬

sichert waren.

Also eine Steigerung in dem letzten Jahre,
aber noch immer bedeutend weniger, als vor

dem Kriege. Dabei ist jedoch auch der Aus¬

fall infolge des inzwischen eingetretenen
Gebietsverlustes zu berücksichtigen.

Die Entschädigungen (Renten usw.)
betrugen

165 Millionen Rmk. im Jahre 1925

gegen

111,6 Millionen Rmk. im Jahre 1924,
175,4 Millionen Rmk. im Jahre 1913.

Die Ausgaben sind also gegenüber dem

Vorjahre beträchtlich gestiegen, haben aber

noch gar nicht den Betrag des Jahres 1913

erreicht. Immerhin scheinen die Ausgaben
stärker zu steigen als die Zahl der Versicherten.
Das ist erklärlich, weil die Kaufkraft des Gel¬

des jetzt geringer ist, als sie vor dem Kriege
war.

In der Invalidenversicherung wur¬

den bewilligt

im Invaliden- Witwen- Waisen- insgesamt
Jahre Renten

1925 260 128 55 011 39 912 355 051

1924 259 081 41 197 41205 341483
1913 157 872 8 777 25 919 192 568

In der Spalte für die Waisenrenten ist

die Zahl der Waisen stamme angegeben,
d. h. die Zahl der Fälle, in denen für die Kin¬

der eines Verstorbenen Waisenrenten bewilligt
worden sind. Da in vielen Fällen der Ver¬

storbene mehrere bezugsberechtigte Kinder

hinterlassen hat, und da dann an jedes dieser

Kinder je eine Waisenrente zu zahlen ist, ist

die Zahl der Waisen renten größer als die

der Waisen stamme.

Die Zahlen für das Jahr 1925 in der obigen
Zusammenstellung sind durchweg wesentlich

größer als die Zahlen für das Jahr 1913. Das

kommt daher, daß im Jahre 1913 der

Beharrungszustand noch nicht erreicht war.

Nach der Errichtung einer Rentenversicherung
sind zunächst die Voraussetzungen für den Be¬

zug der Versicherungsleistungen, wie Wartezeit,
noch nicht erfüllt. Nur allmählich gelangen
immer weitere Schichten der Versicherten da¬

zu, die Leistungen der Versicherung be¬

anspruchen zu können; und je länger, desto

ältere Versicherte werden bezugsberechtigt,
also solche Versicherte, von denen ein immer

größerer Teil arbeitsunfähig wird. Daher muß

schon aus diesem Grunde, solange dic Zahl der

Renten stark ansteigt, bis a 1 1 e Altersklassen

d<r Versicherten in vollem Umfange an den

VolUt.
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Leistungen der Versicherung beteiligt sind.

Dann schwanken die Zahlen nur noch verhält¬

nismäßig gering; der Beharrungszustand ist er¬

reicht.

V o m J a h r e 1 9 2 4 a u f 1 9 2 5 ist die Zahl

der Invalidenrenten nur unbedeutend gestiegen;

beträchtlich stärker ist die Zahl der Witwen¬

renten gestiegen. Besonders auffallend aber ist

die A b nähme in der Zahl der Waisenstämme.

Hier haben wir bereits seit mehreren Jahren

bald größere, bald kleinere Abweichungen nach

oben und nach unten.

Einschließlich der Renten, die noch unter dem

Namen ehemaliger deutscher Versicherungs¬

träger gezahlt werden, liefen am 31. Dezem¬

ber 1925

1 529 097 Invalidenrenten,

29 481 Krankenrenten,

89 462 Altersrenten,

233 404 Witwenrenten,

3 441 Witwenkrankenrenten,

597 694 Waisenrenten,

zusammen 2 482 579 Renten.

Gegen das Vorjahr zeigt sich eine Z u nähme

bei der Gesamtzahl, bei den Invaliden-, den

Witwen- und den Waisenrenten; bei den übri¬

gen dagegen, nämlich bei den infolge der

Gesetzesänderungen allmählich verschwinden¬

den Gruppen, sehen wir eine A b nähme.

An reichsgesetzlichen Leistun¬

gen sind durch die Post verauslagt worden

rund 523,2 Millionen Rmk. im Jahre 1925

gegen
rund 335,7 Millionen Rmk. im Jahre 1924.

Die ohne Vermittlung der Post gezahlten Be¬

träge werden geschätzt auf

rund 24,9 Millionen Rmk. im Jahre 1925

gegen

rund 12,8 Millionen Rmk. im Jahre 1924.

Dazu heißt es in dem Bericht: Das beträcht¬

liche Mehr in den Aufwendungen des letzten

Jahres gegen 1924 beruht, abgesehen von der

Zunahme der Rentenzahl, auf den durch die

neuen Gesetze herbeigeführten Erhöhungen der

Leistungen.

Die Einnahme aus Beiträgen ist ge¬

stiegen
von 362,3 Millionen Rmk. im Jahre 1924

auf 545,3 Millionen Rmk. im Jahre 1925.

Jedoch haben sich mit dem Beginn des Jah¬

res 1926 infolge der vielen Erwerbslosen die

Verhältnisse so verschlechtert, daß für Heil¬

verfahren nicht einmal so viel Mittel vor¬

handen sind wie in der schlechtesten Zeit nach

der Inflation. Das aber ist unerträglich. Die

dafür notwendigen Mittel müssen unter allen

Umständen beschafft werden.

Bezüglich der Rechtsprechung sei hervor¬

gehoben: In der Unfallversicherung
wurden anhängig gemacht

3171 Rekurse und Anträge im Jahre 1925

gegen

2033 im Jahre 1924.

In der Invalidenversicherung sind

eingegangen

3057 Revisionen im Jahre 1925 gegen

1714 Revisionen im Jahre 1924;

in der Angestelltenversicherung
133 Revisionen im Jahre 1925 gegen

200 Revisionen im Jahre 1924;

in der Knappschaftsversicherung
936 Revisionen im Jahre 1925 gegen

207 Revisionen im Jahre 1924.

Die Zahlen sind im letzten Jahre

gestiegen in der Unfall-, Invaliden- und

Knappschaftsversicherung,
gesunken in der Angestelltenversicherung.

In allen Versicherungszweigen legen die

Bezugsberechtigten in viel mehr Fällen das

Rechtsmittel ein als die Versicherungsträger.

Erledigt wurden die Einsprüche
in der Unfallversicherung

durch Urteile in 64,0 v. H. der Fälle,

durch Verfügung (§1713 RVO.), und zwar

weil unzulässig, in 24,3 v. H. der Fälle;

anderweitig (durch Zurücknahme, Vergleich

usw.) in 11,7 v.H. der Fälle;

in der Invalidenversicherung
durch Urteile in 84,2 v. H. der Fälle;

durch Verfügung in 15,8 v. H. der Fälle;

in der Angestelltenversicherung
durch Urteile in 68,8 v. H. der Fälle,

durch Verfügung in 31,2 v. H. der Fälle;

in der Knappschaftsversicherung
durch Urteü in 82,2 v. H. der Fälle,

durch Verfügung in 17,8 v. H. der Fälle.

In den meisten Fällen waren die Ent¬

scheidungen entsprechend der Rechts¬

auffassung der Versicherungsträger.

Als unerledigt sind zurückgeblieben
in der Unfallversicherung

1831 Fälle im Jahre 1925, gegen

1252 Fälle im Jahre 1924;

in der Invalidenversicherung
1465 Fälle im Jahre 1925, gegen

864 Fälle im Jahre 1924;

in der Krankenversicherung
139 Fälle im Jahre 1925, gegen

75 Fälle im Jahre 1924;

in der Angestelltenversicherung
114 Fälle im Jahre 1925, gegen

124 Fälle im Jahre 1924;

in der Knappschaftsversicherung
386 Fälle im Jahre 1925, gegen

102 Fälle im Jahre 1924;
in allen Versicherungszweigen

3935 Fälle im Juhre 1925, gegen

2417 Fälle im Jahre 1924.

Also fast durchweg größere Reste: eine

Mahnung, daß auch hier die Arbeit besser als

bisher geregelt werde.
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ModerneWerbemittel im Dienste derSozialversicherung.
Von Fritz Okraß, Berlin.

Die
Sozialversicherung genießt im Deutschen

Reiche auf ihrem Arbeitsgebiete eine

Monopolstellung, die im allgemeinen nicht

durchbrochen wird. Eine Ausnahme bilden

bekanntlich die Ersatzkassen in der Kranken-

und Angestelltenversicherung, die aber

auch an dem Monopolcharakter dieser

Y. rsicherungs/weige Wesentliches nicht zu

ändern vermögen. Unter diesen Umständen

mag es zunächst absurd erscheinen, von

Werbung; Propaganda, Reklame für die

Sozialversicherung zu sprechen, um so mehr,
als ja die Sozialversicherung nicht nur da«*

Recht hat, alkin ihre Versicherungszweige zu

betreiben, sondern daneben der Staatsbürger
auch gezwungen ist, sich der Versicherung zu

bedienen. Trotzdem wäre es verkehrt, sich in

der Sozialversicherung um die Werbung nicht

zu kümmern.

Der modernen Staatsauffassung entspricht es

nicht mehr, Einrichtungen, die der Staat ge¬

schaffen hat, als unantastbar, außerhalb der

Diskussion stehend anzusehen. Jede öffentliche

Einrichtung muß sich Kritik gefallen lassen,

Kritik, die vielfach bessernd wirken kann.

Andererseits müssen die öffentlichen Einrich^

fangen aber, damit sie ungerechter Kritik den

Boden entziehen, die breite Masse auf ihre Vor¬

teile hinweisen, Aenderungen, die sich als not¬

wendig herausgestellt haben, den Boden vor-*

bereiten können, in der Lage sein, ihre Ver¬

hältnisse darzjlegen, sie müssen, kurz gesagt,
werben.

Das ist aber im Grunde nur eine, und keines¬

wegs die wichtigste Seite der Werbung in der

Sozialversicherung. Ihr Hauptgewicht liegt auf

anderen Gebieten. Immer mehr hat sich die

Erkenntnis in der Sozialversicherung durch¬

gesetzt, daß Schadenverhütung besser ist als

Schadenheilung. Die Privatversicherung ist

davon längst durchdrungen. Es sei nur an das

Beispiel der amerikanischen Lebensversiche¬

rungsgesellschaften erinnert, oder an das be¬

kannte Wort, daß durch Tinte (nämlich durch

Verhütungsvorschriften) mehr Brände gelöscht
werden als durch Wasser. Nun ist die Sozialver¬

sicherung nur sehr selten in der angenehmen
Lage wie die Privatversicherung, die Verhütung
erzwingen zu können. Die Einbruchsdiebstahl¬

versicherung fordert von mir, daß ich an meiner

Wohnungstür ein Sicherheitsschloß anbring
andernfalls lehnt sie den Versicherungsvertrag
ab. Die gesetzliche Krankenversicherung z. B.

kann aber die Entschädigung eines Versiche¬

rungsfalles nicht ablehnen, weil der Versicherte

sich durch unhygienische Lebensweise die

Krankheit fahrlässig zugezogen hat. Aehnliches

gilt für die anderen Versicherungszweige. Die

Sozialversicherung ist insoweit der Privatver*

Sicherung gegenüber von vornherein benach¬

teiligt, und sie muß danach trachten, diesen

Mangel irgendwie auszugleichen. Hier ist das

Hauptfeld für die Werbung in der Sozialver¬

sicherung.

Erfreulicherweise läßt das Gesetz die Ver¬

wendung von Mitteln hierfür ausdrücklich zu.

§ 363 RVO. gestattet den Krankenkassen die

Verwendung von Mitteln für Zwecke der be¬

sonderen oder allgemeinen Krankheitsver¬

hütung. § 736 bestimmt hinsichtlich der Unfall¬

verhütung das gleiche für die Berufsgenossen¬
schaften. Fiir die Invalidenversicherung hat

endlich die Vorschrift des § 1274 RVO. dieselbe

Wirkung.

Ist sonaen rechtlich gegen die Verwendung

von Mitteln für die Werbung gerade auf dem

Gebiete der Verhütung von Krankheit, Unfall

und Invalidität nichts einzuwenden, so entsteht

die Frage, wie diese Werbung am zweckmäßig¬
sten betrieben werden kann. Es liegt nahe, sich

hier einmal die Werbemethoden auf anderen

Gebieten, besonders im geschäftlichen und

politischen Leben, wo sie ja besonders aus¬

gebildet sind, anzusehen. Im Grunde ge¬

nommen arbeiten alle Werbemethoden nach

demselben Prinzip. Dem Publikum, an das die

Werbung sich wendet, wird klargemacht, daß

die Sache, für die es gewonnen werden soll,
seinen eigenen Interessen «dient, für es sehr

nützlich ist und ihm Vorteile bringt. Je ein¬

dringlicher dem Publikum diese Meinung sug¬

geriert wird, desto besser ist die Werbemethode.

Die Methode muß aber gleichzeitig auch mit

dem Publikum rechnen, einem Arbeiter muß

sie anders kommen als z. B. einer verwöhnten

Lebedame. Keine Methode ist deshalb von

vornherein gut oder schlecht, sie ist es immer

nur mit Rücksicht auf das Publikum, für das

sie bestimmt ist. Ist es jedoch möglich, mit

einer Methode Publikum verschiedenster Schat¬

tierung zu interessieren, dann wird man dieser

Methode den Vorzug geben. Gelingt es, für

die Zwecke der Sozialversicherung solche

Methoden dienstbar zu machen, dann ist viel

gewonnen. Die Möglichkeit dazu besteht

durchaus.

Jede Werbung treht zunächst aus vom Ge¬

sprochenen und geschriebenen Wort. Der

fliegende Handler, der auf der Straße im Um¬

sehen, gestützt auf eine gewaltige Stimme,
seinen Vorrat verkauft, ist das beste Beispiel
für die Werbekraft des gesprochenen Wortes.

Auch die Sozialversicherung muß von dieser

\X erbekraft Gebrauch machen durch die Ver¬

anstaltung von Vorträgen. Leider ist der

Deutsche zu wenig daran gewöhnt, sich einen
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Vortrag auf offener Straße anzuhören, sonst

wären gerade solche Straßenvorträge ein

geeignetes Mittel, das Volk zur Gesundheit zu

erziehen. Man wird, davon bin ich überzeugt,
hier einwenden, daß sich derartig ernste An¬

gelegenheiten nicht auf der Straße aussprechen
lassen. Dieser Einwand ist ungerechtfertigt.
Die Heilsarmee z. B. behandelt in ihren ge¬

räuschvollen Straßendemonstrationen sehr

ernsthafte Angelegenheiten, und es ist ihr mög¬
lich gewesen, damit ein soziales Hilfswerk auf¬

zubauen, das aller Achtung wert ist. Warum
die Sozialversicherung nyrht durch ähnliche

Methoden Erfolge erzielen sollte, ist nicht ein¬

zusehen. Stellenweise ist ja in der Reichs¬

gesundheitswoche in dieser Richtung schon der

Anfang gemacht worden. Der Fünf-Minuten-

Redner, in angelsächsischen Ländern eine sehr

bekannte Erscheinung, müßte auch in Deutsch¬
land populär werden. Es ist zwar außerordent¬
lich bequem, solche Vorschläge mit vornehmer

Handbewegung als „amerikanische Ueber-

spanntheiten" abzulehnen. Damit täuschen wir

uns nur darüber hinweg, daß der Rhythmus
unseres Lebens schneller geworden ist, und daß
er uns in kurzem den Atem benehmen wird,
wenn wir uns nicht die ihm gemäßen Methoden
aneignen.

Deshalb müssen wir für die Aufklärungs¬
arbeit in der Sozialversicherung uns auch der
letzten technischen Errungenschaft, des Rund¬
funks bedienen, der das gesprochene Wort bis
in die entlegenste Hütte tragen kann. Der
Rundfunkhörer hat Zeit, er wird in seinem Zu¬
hause Belehrungen über hygienische Lebens¬
weise noch am ersten zugänglich sein, wird
auch am ersten Gelegenheit haben, nachzu¬
prüfen, wieweit in seinen vier Wänden die
hygienischen Forderungen erfüllt sind, die ihm
soeben durch den Rundfunk übermittelt wurden.
Richtig ist natürlich, daß dem Versicherten, der
in einer unhygienischen Wohnung leben muß,
auch durch den besten Rundfunkvortrag die
Wohnung nicht verbessert werden kann.
Aber ebenso richtig ist, daß zu dem Wohnungs-
übel nicht noch andere hygienische Fehler
kommen dürfen, die in der Person des Ver¬
sicherten liegen. Hier wird man durch Auf¬
klärungsmaßnahmen immerhin einiges er¬

reichen können. Erfreulicherweise ist ja der
Rundfunk ebenfalls durch die Reichsgesund¬
heitswoche der sozialhygienischen Propaganda
in erhöhtem Maße dienstbar gemacht worden,
wobei nicht vergessen werden soll, daß unsere

Breslauer Kollegen schon vorher den Rundfunk
erobert haben. Diese Anfänge müssen aus¬

gebaut werden, wenn nicht anders, dann unter

Hilfe der Vereinigungen der Rundfunkhörer,
deren Wünsche bei Ausgestaltung der Pro¬

gramme doch weitgehend berücksichtigt
werden.

Wer nicht durch das gesprochene Wort zu

erreichen ist, an den muß der Werbegedanke
in anderer Form herangetragen werden. Nahe

liegt zunächst der Gedanke, dies sonst abseits

stehende Publikum durch das geschriebene
Wort zu fesseln. Die Verbreitung von Auf¬

klärungsschriften, meist in der Form von Merk¬

blättern, ist ja schon sehr früh von den Ver¬

sicherungsträgern in die Hand genommen wor¬

den. Daß sie greifbare Erfolge erzielt hätte, ist

nicht festzustellen gewesen. Merkblätter bleiben

sehr leicht unbeachtet Die Schalterbeamten
der Versicherungsträger, denen oft die Ver¬

breitung der Merkblätter übertragen ist, wissen

davon ein Lied zu singen. Sie finden die Merk¬

blätter oft an den unmöglichsten Orten wieder.
Meines Erachtens sagt das nichts gegen das

Merkblatt als Idee, aber alles gegen seine

Form. Vielfach sind die Merkblätter in eine

trockene, lehrhafte Form gekleidet, die dem

Publikum wenig zusagt. Auch die druck¬
technische Aufmachung ist selten derart, daß

sie unserem in dieser Beziehung etwas ver¬

wöhnten Publikum gefällt. Hier ist Wandel zu

schaffen. Durch die ganze Form seiner Auf¬

machung allein muß das Merkblatt das Publi¬

kum zum Lesen zwingen. Daß dabei der Inhalt

populär und leichtfaßlich geschrieben sein

muß, ist selbstverständlich. Wird das Merk¬
blatt darüber hinaus noch mit Illustrationen

versehen, so wird es seinen Zweck noch besser
erfüllen.

Aber auch bei einem best ausgeführten
Merkblatt täusche man sich nicht über die

Wirkung. Ein Merkblatt bleibt etwas Ein¬

maliges, der Eindruck ist zu vorübergehend, um
nachhaltig zu sein. Dasselbe Merkblatt aber

zum zweiten und dritten Mal zu lesen, fällt
dem Durchschnittsversicherten gar nicht ein.

Folgerichtig muß man deshalb das Merkblatt
fortentwickeln zu einer periodischen Erschei¬

nung, zur Zeitschrift und Zeitung. Nun ist es

nicht ganz einfach, Tageszeitungen dazu zu

bringen, regelmäßig Ausführungen sozial¬

hygienischen Inhalts aufzunehmen. Wo irgend
möglich, muß das natürlich versucht werden,
und der Erfolg wird dann schließlich nicht aus¬

bleiben. Mehr Wirkung wird jedoch eine Zeit¬
schrift haben, die ausschließlich den Werbe¬
zwecken der Sozialversicherung dient. Diesen

Weg ist der Hauptverband deutscher Kranken¬
kassen gegangen, als er seine Zeitschrift „Ge¬
sundheit" schuf, die in kurzem eine nach

Hunderttausenden zählende Auflage erreichte

und, wie der Erfolg lehrt, von den Versicherten

beifällig aufgenommen wird. Was oben von

der drucktechnischen Aufmachung der Merk¬
blätter gesagt ist, gilt natürlich auch für die

Zeitschriften.

Bei einem Publikum, das sich für die Werbung
der Sozialversicherung bereits aufnahmefähig
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gezeigt hat, wird man noch einen Schritt weiter¬

gehen können, indem man ihm Schriften

größeren Umfanges übermittelt, also Broschüren

und Bücher. Der Deutsche bringt ja dem Buche

immer noch eine starke Achtung entgegen, die

in den Dienst der Sozialversicherung zu stellen

mir als verdienstvolles Werk erscheinen will.

Voraussetzung ist jedoch, daß Inhalt und

Aeußeres der von den Versicherungsträgern

verbreiteten Schriften Achtung verdienen und

zur Lektüre und vor allem wiederholten Lektüre

anregen. Uebrigens müssen derartige Werke

durchaus nicht kostenlos den Versicherten

überlassen werden. Werden sie bezahlt, so er¬

halten sie für den Versicherten höheren Wert

und gesteigerte Wirkung.

All das genügt aber noch nicht, an eine

Gruppe unseres Publikums heranzukommen, die

die größte ist, an die „Eiligen", an die, die für

nichts Zeit haben. Ihnen ist nur mit einem

Propagandamittel beizukommen, das sie zwingt,

stehenzubleiben, das ihnen in aller Kürze

das übermittelt, worauf es ankommt, und das

dabei doch durch stete Wiederholung nach¬

haltig wirkt. Ein solches Werbemittel ist das

Bild, vor allem in seiner heute am weitesten

vei breiteten Form als Plakat, vorausgesetzt —

dab es das richtige Plakat ist. Ueber die

Wirkung des Plakats sind tiefgründige Abhand¬

lungen geschrieben worden, aus denen einen

Extrakt zu ziehen ich mich nicht berufen fühle.

Das ist wohl auch unnötig, weil unsere Leser

durch den täglichen Anschauungsunterricht
mehr oder weniger alle gelernt haben, das

wirkungsvolle vom wirkungslosen Plakat zu

unterscheiden. Auf unserem Gebiete haben wir

ja in der Reichsgesundheitswoche diesen Unter¬

richt zur Genüge genossen. Man prüfe sich

einmal, welche Plakate aus der Reichsgesund¬
heitswoche einem noch fest im Gedächtnis

haften und welche nicht, und man hat die

wirkungsvollen Plakate ausgesondert Diese Er¬

fahrungen müssen wir bewahren und weiter aus¬

bauen. Es ist nicht damit getan, solche Plakate

einmal auszuhängen, sondern die Plakatpropa¬
ganda muß ganz planmäßig immer wieder-

kehien und womöglich das ganze Jahr fortge¬
setzt werden. Geeignet zum Aushang der

Plakate ist jeder Ort, wo Menschen verkehren.

Doch sei man auf ständig wechselnden Aushang
bedacht

—, ein Plakat, das jähre- oder auch

nur wochenlang am selben Platz hängt, wird

nur noch als bunter Fleck ohne tiefere Bedeu¬

tung empfunden. Anfänge auf diesem Gebiete

sind ja in der Sozialversicherung in reichem

Maße gemacht. Erinnert sei z. B. an die Unfall¬

verhütungsbilder, die allerdings auch von

unterschiedlichem Werte sind. Um auf ein

Musterbeispiel hinzuweisen, wie ein Plakat nicht

sein darf, sei das Tuberkuloseplakat genannt,

das, aus früherer Zeit stammend, vielfach noch

auf den Bahnhöfen hängt. Eine Unmenge

kleingedruckten Textes erdrückt vollständig die

Wirkung der ohnehin zu kleinen Bilder. Die

Mühe, das Ding durchzustudieren, macht sich

niemand, die Wirkung verpufft vollständig.

Zur höchsten Leistung gesteigert wird die

Bildwirkung im Film. Auch hier ist es ge¬

lungen, diese Wirkungen für die Sozialversiche¬

rung geltend zu machen. In besonderen Ver¬

anstaltungen sind solche Filme schon öfter ge¬

zeigt worden. Es ist sehr zweckmäßig, wenn

von den Versicherungsträgern solche Veranstal¬

tungen mehr als bisher getroffen werden^ Wich¬

tiger und wirkungsvoller scheint mir aber eine

andere Ausnutzung der Filmwirkungen, nämlich

im Rahmen der üblichen Kinovorstellungen.
Kurze Filme (Schwanzfilme) lassen sich un¬

schwer in den Rahmen einer Kinovorstellung

einfügen. Mit solchen Kurzfilmen, die ruhig
amüsanten Charakter tragen können, das Publi¬

kum in ausgedehntem Maße gewissermaßen zu

überfallen und ihm so unbewußt Belehrung zu

vermitteln, sollten sich die Versicherungsträger

zur besonderen Aufgabe machen. Die Aufgabe
ist nicht leicht, weil die Mithilfe der Kino¬

besitzer gesichert werden muß. Sind aber die

Filme gut und nicht zu lang, so wird sich auch

das erreichen lassen. Natürlich kann der ein¬

zelne Versicherungsträger die Filmherstellung

nicht selbst übernehmen. Das ist Angelegenheit
der Spitzenorganisationen, die sich, wie z. B.

der Hauptverband deutscher Krankenkassen,

bereits damit beschäftigen.

Zum Schluß wollen wir noch auf ein anderes

modernes Werbemittel hinweisen: die Ausstel¬

lungen. Sie haben allerdings zwei große Nach¬

teile. Sie sind sehr teuer und ihre Wirkung ist

zeitlich und örtlich begrenzt. Dafür prägen sie

sich jedoch dem Beschauer tiefer ein als viele

andere Werbemittel. Wenn es aber nicht ge¬

lingt, die Ausstellungen sehr zu verbilligen und

sie leicht beweglich zu machen, so daß sie

schnell von Ort zu Ort transportiert werden

können, werden sie als Werbemittel für die

Sozialversicherung immer nur bedingt in Frage

kommen können.

Aufgabe dieser Zeilen soll es sein, das Inter¬

esse der Verwaltungen der Versicherungsträger

auch für diese Zwecke zu wecken. Manchem

mag die Durchführung dieser Aufgaben unbe¬

quem erscheinen, und er wird sich darauf her¬

ausreden, daß es bisher auch ohne das ge¬

gangen wäre. Es ist gegangen, manchmal

sogar gut gegangen —, gewiß! Aber deshalb

bleibt doch die Frage, ob es mit der Durch¬

führung der Maßnahmen, die hier erläutert wur¬

den, nicht besser gegangen wäre und gehen
wird. Man wird diese Frage bejahen müssen.

Deshalb an die ArbeitI Das Bessere ist des

Guten Feind
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Die Lehrlinge ohne Entgelt.
Von K. List, Stendal.

Im
achten Abschnitt des zweiten Buches der

RVO. werden durch den § 494 die Lehrlinge
ohne Engelt besonders behandelt. Ueber

den Begriff „Entgelt" bestehen bei den Arbeit¬

gebern vielfach erhebliche Unklarheiten. Zum

Entgelt im Sinne der RVO. gehören alle ver¬

mögensrechtlichen Gegenleistungen, die für

eine geleistete Arbeit gewährt werden. Sobald

dem Beschäftigten eine Entschädigung in irgend¬
einer Form, sei es in Bargeld, in Naturalien oder

in anderer Art gegeben wird, ist ein „Entgelt"
im Sinne des § 160 RVO. geleistet.

In den Zeiten der Schulentlassungen, wenn die

jungen Menschen in die Lehre treten, erfolgen
bekanntlich die nach § 165 Ziffer 1 erforder¬

lichen Anmeldungen der Lehrlinge in reich¬

licherem Maße als sonst. Bei den uligemeinen

Prüfungen der Meldungen müssen die Anmel¬

dungen von Lehrlingen besondere Beachtung
finden. Bei der Bedeutung des Absatzes 2 des

§ 494 RVO. besteht sehr wohl die Möglichkeit
einer Schädigung der Kasse durch unrichtig**

Angaben auf den Meldungen. Wenn auch in

einzelnen Berufen grundsätzlich eine Entschädi¬

gung der Lehrlinge in irgendeiner Form nicht

gewährt wird, so dürfte die Mehrzahl der kauf¬

männischen und der gewerblichen Berufe diesem

Grundsatz nicht mehr huldigen. Zudem sehen

heute die Tarifverträge irgendeine Entschädi¬

gung auch der Lehrlinge, gestaffelt nach Lehr¬

jahren, vor. Die Erfahrung lehrt aber, daß

die Lehrherren das vertraglich festgesetzte
Entgelt oft irrtümlich als zu gering an¬

sehen, um es bei der Anmeldung besonders

anzugeben. Da die Gemeldeten dann sehr leicht

als Lehrlinge ohne Entgelt geführt werden,
für die entsprechend niedrigere Beiträge zu

zahlen sind, ist besonderes Augenmerk darauf

zu richten, daß in den Meldungen der Lehrlinge
stets das Entgelt angegeben wird. Eine Ent¬

schädigung für den Lehrling etwa im Betrage
von 1,50 Mk. oder 3 Mk. pro Woche ist tat¬

sächlich ein Entgelt, ebenso die Gewährung von

Naturalien wie Beköstigung oder freien Unter¬

halt. In derartigen Fällen kann von einem

^Lehrling ohne Entgelt" nicht gesprochen wer¬

den, auch dann nicht, wenn der Lehrherr dieses

Entgelt als Taschengeld oder Anerkennungs¬

gebühr bezeichnet. Die Höhe des Entgeltes ist

wiederum maßgebend bei der Einstufung in die

Mitgliederstufen und bei der Berechnung der

Beiträge. Dagegen werden die Beiträge für

Lehrlinge ohne Entgelt gemäß Absatz 2 im

§ 494 entsprechend ermäßigt. Die Satzung der

Kasse hat die Ermäßigung kenntlich zu machen

und, da es eine „Mußbestimmung" ist, ent¬

sprechend durchzuführen, da andernfalls R^chts-

nachteile für die Kassen entstehen können.

Da im § 494 Abs. 2 RVO. zwingend bestimmt

wird, daß den Lehrlingen ohne Entgelt
Krankengeld nicht gewährt wird, so ergibt sich,
daß Lehrlinge, die gegen eine Vergütung
beschäftigt werden, Anspruch auf Krankengeld
haben. Denn das Krankengeld soll Ersatz für

Lohnausfall sein, der bei Arbeitsunfähigkeit
eintreten kann.

In der Praxis kommt es sehr häufig vor, daß

Lehrlinge aus besonderen Gründen vom Lehr-

herrn Kost und Logis oder nur Kost erhalten.

Sofern dafür eine Vergütung durch dic

Eltern des Lehrlings an den Lehrherrn nicht

erfolgt, gelten die Beschäftigten nicht als Lehr¬

linge ohne Entgelt. Werden dagegen die Ab¬

machungen so getroffen, daß der Lehrling die

Kost und womöglich auch Unterkunft beim

Lehrherm erhält, daß aber die Eltern sich ver¬

pflichten, dafür die Kosten zu tragen, so

liegt eine Beschäftigung ohne Entgelt vor und

ist der Kasse entsprechend zu melden.

Schwieriger dagegen ist für die Kasse die

Prüfung, wenn Eltern ihre Kinder als Lehr¬

linge anmelden, die bekanntlich von d. r Ver¬

sicherungspflicht auf Antrag nach § 174 Ziff. 1

RVO. befreit werden können. Es ist in diesen

Fällen mit Rücksicht auf den Absatz 2 § 494

festzustellen, ob der freie Unterhalt als Entgelt
für die geleistete Tätigkeit des Lehrlings
oder auf Grund der Unterhaltsberechtigung des

Kindes gewährt wird.

Trotzdem den Lehrlingen ohne Entgelt Kran¬

kengeld nicht gewährt wird, fallen sie bei Ein¬

tritt der Arbeitsunfähigkeit und der Dauer der

Unterstützung doch unter die Bestimmungen
der Krankenordnung. Der Krankenkontrolle

unterliegen sie in demselben Maße wie den

Strafbestimmungen. Daß den weiblichen Mit¬

gliedern einer Kasse, die als Lehrling ohne Ent¬

gelt beschäftigt werden, Wochenhilfe nach

§ 195a RVO. zu gewähren ist, soll der Voll¬

ständigkeit halber hier nur Erwähnung finden.

Die Arbeitgeber dieser Lehrlinge sind während

der Dauer der Erwerbsunfähigkeit, die natur¬

gemäß wie bei allen übrigen Mitgliedern ärzt¬

lich attestiert sein muß, beitragsfrei.

Auch ein ohne Entgelt beschäftigter Lehrling
kann sich beim Ausscheiden aus der versiche¬

rungspflichtigen Beschäftigung nach § 313 RVO.

freiwillig weiterversichern. Er bleibt dann Mit¬

glied in der bisherigen Lohnstufe und hat, wie

bisher, auch weiter keinen Anspruch auf Kran¬

kengeld, wie er auch selbstverständlich nur die

ermäßigten Beiträge nach § 494 Abs. 2 zu ent¬

richten hat.

Eine etwa versäumte Meldepflicht des Ar¬

beitgebers in bezug auf die Entschädigung der

Lehrlinge kann die Kasse jetzt leicht feststellen.
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Bekanntlich sind auf Grund der Fünften Aus¬

führungsverordnung zur Verordnung über Er¬

werbslosenfürsorge vom 14. November 1924

in der Fassung der Bekanntmachung des

Reichsarbeitsministers vom 18. Januar 1926

(RGBl. I S. 93) Lehrlinge (auch Lehrlinge

ohne Entgelt) auf Grund eines schriftlichen

Lrhrvertrages von mindestens zweijähriger

Dauer beitragsfrei zur Erwerbslosenfürsorge.

Die Kassen haben diese Befreiungsanzeigen

IU prüfen und dabei Einsicht in die Lehr-

vrrträge. die de: Anzeige beigefügt werden

müssen, zu nehmen. In den Lehrverträgen

ist die Höhe des dem Lehrling gewährten

Entgelts festgesetzt. Es dürfte zweckmäßig

sein, an Hand dieser Lehrverträge die Mel¬

dungen daraufhin zu vergleichen, ob das ge¬

wahrte Entgelt euch gemeldet worden ist. Da

die Lehrvertrage häufig eine Staffelung des

Entgelts nach Lehrjahren vorsehen, ist auch

hierauf zu achten. Es wird sich oft heraus¬

stellen, daß Lehrlinge ohne Entgelt ge¬

meldet sind, die tatsächlich eine Entschädi-

gung im Sinne des § 160 RVO. erhalten.

Etwaige Beitragsrückstände, die sich daraus er¬

geben und durch die Länge der Zeit nicht selten

zu einer erheblichen Summe anwachsen, ein¬

schließlich der für die Erwerbslosenfürsorge zu

entrichtenden Beiträge, müßten dann zur Nach¬

erhebung gelangen. Ist festgestellt, daß der

Beschäftigte nicht als „Lehrling ohne Ent¬

gelt" zu gelten hat, so ergeben sich vielfach

für den Arbeitgeber weitere Komplikationen.
Er wird, eben weil er das Entgelt irrtümlich

als zu geringfügig betrachtet hat, vielfach auch

die Versicherungspflicht nach § 1226 Ziffer 4

RVO. verneinen. Jedoch ist hierbei vielfach

von der Voraussetzung ausgegangen, daß das

Entgelt mindestens ein Drittel des ortsüblichen

Tagelohnes für Personen gleichen Alters er¬

reicht (§§ 149 150 RVO.). Die in Frage kommen¬

den Versicherungsträger werden es dankbar be¬

grüßen, wenn die Kassen die Arbeitgeber in

derartigen Fällen auf die gesamte Rechtslage
hinweisen. Im Interesse der Kassen und der

Lehrlinge werden die Kassenangestellten dem

„Lehrling ohne Entgelt" besondere Beachtung
widmen müssen.

Sozialversicherung oder Staatsbürgerversorgung?
Von Hans Sch

Solange
es ein Bestreben gibt, größere Volks¬

kreise, vor allem die gesundheitlich be¬

sonders gefährdeten Arbeiter und Angestellten,

tür die Zeit der Krankheit, des Unfalls, der In¬

validität und andere Wechselfälle des Lebens

zu sichern und zu unterstützen, war es um¬

stritten, ob dies auf dem Wege der Sozialver¬

sicherung oder der Versorgung geschehen solle.

In Nr. 9 der Zeitschrift „Die Krankenver¬

sicherung" vom 10. Mai 1926, Seite 145, erörtert

Hermann Schneider-Berlin die Frage, „ob es

zweckmäßig und möglich sein wird, an die

Stelle der Sozialversicherung die beitragslose

vStaatsbürgervtrsorgung treten zu lassen". Sind

die Ausführungen auch mehr theoretischer

Natur — der Verfasser sagt selbst, daß in ab¬

sehbarer Zeit in dem äußeren Aufbau und der

inneren Einrichtung der deutschen Sozialver¬

sicherung grundsätzliche Aenderungen nicht

eintreten werden —, so verlohnt es sich doch,

auf sie einzugehen. Die Beweisführung ist

nämlich wenig überzeugend und die auf sie ge¬

stützte Schlußfolgerung daher anfechtbar.

Diese Schlußfolgerung des Verfassers aber

ist: das System der sozialen Zwangsversiche¬

rung sei das Richtige, die Freunde der Staats-

irgerversorgung auch in Deutschland müßten

das anerkennen und demgemäß ihre Ansichten

revidieren. Was an Beweisen hierfür beige¬
bracht wird, läßt sich ungefähr auf folgende

Formel bringen:

A) Möglichkeit der Staatsbürgerversorgung:

warzkopf, Köln.

1. die beitragslose StaatsbürgerVersorgung
erfordert ganz gewaltige Mittel, die nicht

aufgebracht werden können;

2. Hinweise auf Australien und Neu-Seeland

(dort ist die Staatsbürgerversorgung ein¬

geführt) besagen nichts, weil der soziale

und wirtschaftliche Aufbau dieser Länder

ein anderer ist als in Deutschland;

3. zur technischen Durchführung müssen erst

Organe geschaffen oder vorhandene Ein¬

richtungen (Krankenkassen) umgestellt
werden. Dazu sind gewaltige Mittel er¬

forderlich. Die zu sammelndem Erfah¬

rungen, die „vielleicht" nach längerer Zeit

ein reibungsloses Funktionieren ermög¬

lichen, könnten denn doch zu teuer bezahlt

werden.

B) Zweckmäßigkeit der Staatsbürgerversorgung:

1. als moralisches Moment ist zu beachten,
daß die beitragslose Staatsbürgerversor¬

gung lähmend auf den Erwerbstrieb ein¬

wirken wird;

2. ein Vergleich mit Australien kann nicht

gezogen werden (s. obe*n).

Nach dieser Beweisführung kommt gegen die¬

jenigen, die noch nicht überzeugt sind, als be¬

sonderer Einwand: in Australien will man von

der Staatsbürgerversorgung abgehen und die

Sozialversicherung nach deutschem Muster ein-

Iühren. Schneider beruft sich also hier aus¬

drücklich auf die Erfahrungen in Australien,
während er sie vorher zweimal, weil auf anderen

Verhältnissen beruhend, als nicht vergleichs-
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fähig abtun zu müssen glaubt. Wenn er schon

einmal Vergleiche ablehnt, wo es sich um eine

Befürwortung handelt, dann muß er dasselbe

natürlich auch im entgegengesetzten Falle

!te-n lassen.

Nun hat Schneider sich lediglich darauf be¬

schränkt, das „Wider", nicht aber auch das

„Fiir" der Frage zu berühren, was doch wohl

zweifellos richtiger gewesen wäre. Untersucht

man aber Für und Wider, so kommt man m. E.

nicht daran vorbei, zunächst einmal zu prüfen,
ob die Staatsbürgerversorgung in der heutigen
Staats- und Wirtschaftsordnung überhaupt eine

Berechtigung hat.

In unserem he-ute geltenden Wirtschafts¬

system befinden sich die Produktionsmittel in

den Händen einer verhältnismäßig geringen Zahl

von Besitzenden. Diese bringen immer größere
Masse-n der Bevölkerung in ein Abhängigkeits-
veihältnis. Sie beherrschen Staat und Wirt¬

schaft. Die Masse der Bevölkerung ist den

Schwankungen des Wirtschaftslebens unter¬

worfen, ohne auf seine Gestaltung einen maß¬

gebendem Einfluß zu haben. Während das

Großunternehmertum in einer günstigen Kon¬

junktur bedeutende Rücklagen machen und sich

den Folgen einer Krise außerdem durch Um¬

stellungen entziehen kann, fällt auf die große
Masse derjenigen, die nur geringe Produktions¬

mittel oder gar nur ihre Arbeitskraft besitzen,
die ganze Schwere einer wirtschaftlichen Krise.

Dazu kommen Krankheit, Invalidität, Alter,
Mutterschaft, alles Risiken, gegen die der ein¬

zelne sich nicht hinreichend schützen oder für

die er nicht genügend Vorsorgen kann. Hier

erwächst dem Staat die Aufgabe, mit Maß¬

nahmen einzugreifen. Für ihn kommt neben

dem zu vertretenden Interesse des einzelnen

Staatsbürgers noch ein hohes, das Volk

als Ganzes berührendes Gesamt¬

int e-r esse hinzu. Der Staat macht sich

seine Aufgabe aber sehr leicht, wenn er lediglich
eine Organisation in Form einer Zwangsver¬
sicherung aufzieht und zur Deckung der Kosten

neben den Unternehmern auf die von der Ver¬

sicherung zu erfassenden Personen zurück-

gieift. Die Aufbringung der Mittel ist einer¬

seits Sache der Wirtschaft, die den größten
Teil des wirtschaftlichen Nutzens aus der Ar¬

beitskraft des einzelnen zieht und außerdem

dem einzelnen die Möglichkeit nimmt, selbst

eine ausreichende Vorsorge zu treffen. Sie ist

andererseits aber auch Sache des Staates, ent¬

sprechend dem erheblichen allgemeinen staat¬

lichen Interesse an einer gesunden, leistungs¬

fähigen und staatsbejahend eingestellten Be¬

völkerung.
Demnach ist es Pflicht des Staates, eine all¬

gemeine Versorgung der Staatsbürger zu unter¬

halten, die wohl berechtigter ist als die heute

bestehende Sozialversicherung. Geht man hier¬

von aus, so erscheint die Frage der Zweck¬

mäßigkeit in einem ganz anderen Lichte. Das

von Schneider angeführte moralische Moment

(siehe oben unter B 1) verliert beispielsweise
demgegenüber beträchtlich an Bedeutung. Ab¬

gesehen davon ist die von ihm aufgestellte Be¬

hauptung sicher übertrieben. Es ist auch nicht

einzusehen, warum nicht Kontrollmaßnahmen,
wie sie ähnlich in der Zwangsversicherung
üblich sind, eine mißbräuchliche Inanspruch¬
nahme der Staatsbürgerversorgung verhindern

sollten. Keinesfalls dürften die Schwierigkeiten
so groß sein, daß die Zweckmäßigkeit der

ganzen Einrichtung in Frage gestellt werden

könnte.

Auch die Besorgnis, daß die Einrichtung eine r

zweckentsprechenden Organisation auf allzu

gioße Schwierigkeiten stoßen würde, vermag ich

nicht zu teilen. Wir verfügen heute über eine

große Zahl von Versicherungsträgern und Für¬

sorgebehörden mit langjährigen Erfahrungen.
Die Umstellung auf eine öffentliche Staats-

bürgerversorgung dürfte da nicht sehr schwer

sein. Sicher stehen wir in dieser Hinsicht heute

bedeutend günstiger als im Jahre 1883, da bei

Einführung der Krankenversicherung nur ver¬

hältnismäßig bescheidene Erfahrungen des Hilfs¬

kassen- und des Knappschaftskassenwesens zur

Verfügung standen. Die Organisation einer

Staatsbürgerversorgung bietet zudem die Mög¬
lichkeit, eine recht beträchtliche Vereinfachung
des gesamten Fürsorge- und Versicherungs¬
apparates, über deren Zersplitterung ja mit

Recht lebhaft geklagt wird, zu erreichen. Eine

straffe Zentralisation verbürgt neben einem wir¬

kungsvolleren Arbeiten der Staatsfürsorge eine

rationellere Verwendung der Mittel.

Unbestreitbar würden die aufzubringenden
Mittel den Staat und die Wirtschaft sehr stark

belasten. Es ginge aber doch wohl zu weit,

wollte man mit Schneider behaupten, die Auf¬

bringung der Mittel sei unmöglich. Schneider

selbst erspart sich die Anführung von Beweisen,
und ich glaube, diese Beweisführung würde ihm

auch sehr schwer gefallen sein. Der Staat

biaucht nur die Einnahmequellen, die ihm zur

Verfügung stehen, richtig zu erfassen. Er hat

ja auch bei anderen Gelegenheiten die Mittel

für seiner Meinung nach wichtige Zwecke zu

beschaffen gewußt. Erinnert sei hier an das

Heereswesen im großen, an die Unterstützung
der Ruhrindustriellen im kleinen. Man muß nur

ernsthaft wollen, dann ist schon viel gewonnen.

Als Beispiel kann hier auf Rußland verwiesen

werden, das zwar nicht im Aufbau, wohl aber

im Ergebnis eine Staatsbürgerversorgung in

dem hier zugrunde gelegten Sinne besitzt. Die

russische Sozialversicherung umfaßt einen viel

weiteren Personenkreis als die deutsche und der

meisten anderen Länder. Sie gewährt, um nur

einiges hervorzuheben: Krankengeld in Höhe des

Arbeitslohnes, Wöchnerinnenunterstützung in

gleicher Höhe bis zu 16 Wochen, Invalidenrente

bis zur Hälfte des Monatslohnes, Unfallrente in

Höhe von 50 bis 100 v. H. des tatsächlichen
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Lohnes, Arbeitslosenunterstützung in Höhe von

einem Drittel des Durchschnittslohnes. Außer¬

dem haben die Invaliden und die Arbeitslosen

bedeutende Vergünstigungen in bezug auf die

Miete, öffentliche Verpflegung, Beleuchtung, Be¬

heizung und Wasser. Trotz dieser weitgehenden
Leistungen, die doch sicher außerordentlich

hohe finanzielle Auswirkungen haben, sind die

Versicherten vollkommen beitragsfrei. Die ge¬

samte Sozialversicherung finanziert der Staat

nur aus den Zuschüssen der Arbeitgeber und

Unternehmer. (Dabei ist allerdings zu beachten,

dab in Sowjet-Rußland alle Großbetriebe und

der größte* Teil der mittleren Betriebe nationali¬

siert sind, so daß die Beiträge tatsächlich vom

Staat aufgebracht werden; vgl. die „Arbeitslosen

Versicherung", Internationales Arbeitsamt Die

Schriftleitung.)

Im übrigen drängt die Entwicklung der Sozial¬

versicherung und der öffentlichen Fürsorge

gerades* auf die- Staatsbürgerversorgung hin.

Besonders nach dem Kriege hat sich ergeben,
daß der Rahmen der Sozialversichernug zu eng

ist, »*m alle wirtschaftlich Schwachen zu er¬

fassen, während andererseits die öffentliche Für¬

sorge allzusehr den Charakter einer erniedrigen¬
den Armenpflege trügt. Das ist auch mit ein

Grund dafür gewesen, daß in England die

Altersversorgung vom Staat übernommen und

von einer Beitragsleistung des einzelnen abge¬
sehen wurde. Dann stößt aber auch die Auf¬

bringung der Mittel unmittelbar von den Be¬

teiligten in der Sozialversicherung auf immer

größere Schwierigkeiten. Ein namhafter Aus¬

bau der Sozialversicherung ist nicht möglich,
weil die Mittel fehlen und eine stärkere Be¬

lastung durch Beiträge besonders bei den Ver¬

sicherten ausgeschlossen ist. Nicht zum ge¬

ringsten trägt daran die vom Staat geduldete

Zersplitterung und die dadurch bedingte un¬

gleiche Verteilung der Risiken die Schuld. In

der Familienwrochenhilfe, Invaliden- und Ange¬
stelltenversicherung hat der Staat von jeher Zu¬

schüsse geleistet, so daß also hier das Prinzip
der reinen Versicherung schon einmal durch¬

brochen ist. Dasselbe ist bei der Erwerbslosen¬

fürsorge der Fall. Die an dem Beitragsauf¬
kommen unmittelbar Beteiligten sind schon seit

langem nicht mehr in der Lage, die von der

Erwerbslosenfürsorge beanspruchten Mittel auf¬

zubringen. Der Staat muß auch hier den größten
Teil der Aufwendungen aus eigenen Mitteln be¬

streiten. Schließlich hat auch die Inflation ge¬

zeigt, daß das System der Versicherung nicht

immer in der Lage ist, allen Ansprüchen zu ge¬

nügen.

Nicht Sozialversicherung, sondern allgemeine
Staatsbürgerversorgung ist deshalb als Endziel

zu fordern. Mit dieser Forderung gehen große
Teile des Volkes einig. Einzelne politische
Parteien haben sie sogar in ihr Programm auf¬

genommen. Es ist aber nicht etwa nur die

Arbeitnehmerschaft, die die Staatsbürgerver¬

sorgung erstrebt. Auch Vertreter der Wirtschaft

und der Gelehrtenwelt treten in Wort und

Schrift für sie ein. Es besteht daher auch kein

Grund, im Sinne der Schneiderschen Ausfüh¬

rungen die Sozialzwrangsversicherung für rich¬

tiger zu halten. Wir können vielmehr aus

voller Ueberzeugung sagen, daß die Staats¬

bürgerversorgung ethisch berechtigt, praktisch
zweckmäßig und technisch durchführbar ist.

Verwaltung.
Gesetz über Abänderung des Reichsknapp¬

schaftsgesetzes. Ve>m 25. Juni 1926. Nach

Zustimmung des Reichsrats ist dieses vom

Reichstag beschlossene Gesetz jetzt im Reichs¬

gesetzblatt Teil I, Nr. 38, vom 28. Juni 1926,
Seite 291, veröffentlicht.

Gesetz zur Abänderung der Reichsversiehe¬

rungsordnung und des Angestelltenversiche¬
rungsgesetzes. Vom 25. Juni 1926. Dieses Ge¬

setz ist veröffentlicht im Reichsgesetzblatt Teil I,
Nr. 38, vom 28. Juni 1926, Seite 311.

Zur Frage des Sterbegeldes aus §§ 201 und
202 RVO. In Nr. 11 dieser Zeitschrift vom

1. Juni 1926 Seite 180 wird von Müller, Frank¬

furt, hinsichtlich der Zahlung des Sterbegeldes
für Ausgesteuerte nach § 202 RVO. eine Auf¬

fassung vertreten, der nicht zugestimmt werden

kann. Müller geht von der Voraussetzung
aus, daß die Bestimmungen des § 202 RVO.
nur für Nichtmitglieder in Frage
kommen, dagegen nicht für Versicherte, die

ihre Mitgliedschaft nach der Aussteuerung
freiwillig fortgesetzt haben. Als Beispiel ist

angeführt: Jemand war nach einem Grundlohn

von 6 Rmk. versichert und hat sich nach seiner

Aussteuerung freiwillig wekerversichert, und

zwar nach einem Grundlohn von 2 Rmk. Wenn

der Betreffende nun innerhalb eines Jahres nach

der Aussteuerung an derselben Krankheit ver¬

stirbt und bis zum Tode arbeitsunfähig gewesen

ist, will Müller in diesem Falle ein Sterbegeld
nach §201 RVO. zahlen — 20 X 2 = 40 Rmk. -,

während er demjenigen, der sich nicht freiwillig
weiterversichert hat, das Sterbegeld nach § 202

zugesteht — 20X6= 120Rmk. Er gibt selbst

zu, daß dieses eine Härte ist. In Wirklichkeit

besteht diese Härte iedoch nicht, und die

Kassen, die nach der Ansicht von Müller ver¬

fahren, handeln nach der Rechtsprechung
des RVA. falsch und auch unsozial.
Das Reichsversicherungsamt hat diese Frage

bereits in seiner Entscheidung vom 21. De¬

zember 1914 („Amtliche Nachrichten" 1915

Seite 350) geklärt und den Grundsatz aufge¬
stellt, daß der aus der Pflichtversicherung er¬

wachsene Anspruch auf Sterbegeld (§ 202 RVO.)
wird durch die Weiterversicherung nicht be¬

einträchtigt. In den Entscheidungsgründen
heißt es: „Fraglich ist, ob durch die Weiter¬

versicherung in einer niederen Lohnklasse die

Höhe des Sterbegeldes beeinträchtigt wird.

Das ist zu verneinen. Der Anspruch
auf das Sterbegeld erwuchs aus der Pflicht-
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Versicherung. Die Weiterversicherung
kann nur die Wirkung haben, Rechte, die durch

das Ausscheiden aus der Kasse verloren gehen
würden, zu erhalten, sie kann aber nicht

Rechte, die aus dec Pflichtmit¬

gliedschaft bereits erwachsen

sind, beeinträchtigen. Der Anspruch
auf Ste-rbe^geld gemäß § 202 RVO. wird daher

durch die Tatsache der Weiterversicherung

gar nicht berührt. Es ist demnach auch un¬

wesentlich, daß die Weiterversicherung in einer

niederen Lohnklasse erfolgte. Der aus der

Weiter Versicherung entstehende An¬

spruch auf Sterbegeld w ar, solange ein

höherer Anspruch aus der Pflicht¬

versicherung noch bestand, b e -

deutungslo s." Bis zum Ablauf eines

Jahres nach der Aussteuerung gilt somit für

alle früheren Pflichtmitglieder der § 202 RVO.,
gleichgültig, ob der Betreffende sich weiter-

v«-reichert hat oder nicht. Erst nach Ablauf

eines Jahres beginnt die Weiterversicherung zu

wirken, insofern, als dann beim Eintritt des

Todesfalles der Weiterversicherte nach seiner

Lohnstut'» mit einem Grundlohn von 2 Rmk.

gleich 40 Rmk. Sterbegeld erhält, während der
Nicht weiterversicherte keinerlei Ansprüche
mehr auf irgendwelche Kassenleistungen hat.

Hoffmann hält die Entscheidung des

Reichsversicherungsamts allerdings für falsch

und hat den Kassen sogar empfohlen, sich nicht

danach zu richten. Dem ist jedoch nicht zu

folgen. Selbst wenn nach dem Buchstaben des

Gesetz« die Ansicht von Hof!mann richtig sein

sollte, so sollte jede Kasse sich nach der Ent¬

scheidung des Reichsversicherungsamts richten,
die dem Sinn und Zweck der Sozialversicherung
gerecht wird. Es wäre ein Unding, wenn die

Kasse einem nicht mehr Versicherten die Wohl¬

teten des Gesetzes zukommen ließe und sie in

einem gleichen Falle demjenigen, der sich frei¬

willig weiterversichert, um nach Ablauf des

Jahres für alle Fülle gesichert zu sein oder sich
mit Rücksicht auf die Gewährung der Familien¬

hilfe freiwillig weiterversichert und dafür trotz

seiner Arbeitsunfähigkeit Beiträge zahlt, die

ihm ohne die WeiterVersicherung zustehenden
Rechte noch zu beschneiden.

Eine ähnliche Streitfrage ist die, ob ein aus

der Kasse Ausgeschiedener, der an sich An¬

spruch auf die Leistungen nach § 214 RVO.
hat und binnen 3 Wochen nach dem Aus¬
scheiden arbeitsunfähig erkrankt, nach § 214

zu unterstützen ist oder nach $ 182 RVO., wenn

er sich sofort nach seinem Ausscheiden frei¬

willig weiterversichert hat, und zwar in einer

niederen Lohnstufe. Auch hier muß nach der

angeführten Entscheidung des RVA. das Kran¬

kengeld in einer Höhe gezahlt werden, die dem

Erkrankten auf Grund des § 214 RVO. ge¬
währleistet ist. Dieses Recht, das allen Aus-

g< schiedenen, die sich um die Kasse überhaupt
nicht weiter kümmern, zusteht, kann ihm durch
die freiwillige Weiterversicherung m. E. eben¬

falls nicht genommen werden. In diesem Falle

treten die Auswirkungen der freiwilligen
Weiterversicherung erst nach Ablauf der Drei¬

wochenfrist ein. Erfolgt dann eine Erkrankung,
so hat der Nichtweiterversicherte überhaupt
keinen Anspruch, während der freiwillig

Weiterversicherte seine Leistungen nach der
Lohnstufe erhält, in der er sich weiterversichert
hat. Diese Ansicht, die dem Sinne der Sozial¬

versicherung entspricht, wird noch gestützt
durch die Entscheidung des Oberversicherungs¬
amts Berlin vom 10. April 1922 („Arbeiterver¬
sorgung" 1922 Seite 278), in welcher gesagt
wird, daß ein von der Gemeinde versicherter

Erwerbsloser, der innerhalb drei Wochen nach

dem Ausscheiden aus der Krankenkasse erkrankt,
Anspruch auf die Leistungen nach § 214 RVO.

hat, soweit sie höher sind, als die ihm auf

Grund der Versicherung durch die Gemeinde

zu gewährenden Leistungen. Auch das RVA.
hat zu dieser Frage Stellung genommen und

den vorstehend eingenommenen Standpunkt
durch seine Revisionsentscheidung vom 13. No¬

vember 1924 („Amtl. Nachrichten" 1925 Seite

217) bestätigt.
Da die Voraussetzungen irrig sind, kann auch

den Schlußfolgerungen von Müller nicht zuge¬
stimmt werden, wenn er sagt: „Danach scheint

sich die freiwillige WeiterVersicherung im An¬

schluß an die Aussteuerung nicht zu emp¬
fehlen.44 Im Gegenteil, jedem Ausgesteuerten
ist zu empfehlen, sich sofort nach der Aus¬

steuerung freiwillig weiterzuversichern, denn

abgesehen von der Familienhilfe erhält der Be¬

treffende sich nicht nur nach Ablauf eines

Jahres den Anspruch auf Sterbegeld, sondern er

kann sehr wohl später wieder Krankenhilfe für

seine Person erhalten. Es trifft nicht zu, daß

alle Ausgesteuerten bis an ihr Lebensende

arbeitsunfähig bleiben, es gibt viele Fälle, in

denen längere Zeit nach der Aussteuerung eine

tatsächliche Besserung des Leidens eintritt, ohne
daß der Betreffende gleich nach der Besserung
wieder Pflichtmitglied einer Kasse wird, so

daß für die Zukunft ganz neue Versicherungs¬
fälle entstehen können, für die der Betreffende

alsdann Anspruch auf die vollen satzungs¬

mäßigen Leistungen nach Maßgabe der Lohn¬

stufe seiner freiwilligen Weiterversicherung
hat. W. B o 11, Hamburg.

Anmerkung der Schriftleitung: Müller

wollte in seiner Abhandlung zweifellos

nur darauf hinweisen, daß die Weiterver¬

sicherung unter Umständen — besonders bei

einem Uebertritt in eine niedrigere Stufe —

gewisse Nachteile haben kann. So ganz unzu¬

treffend sind seine Schlußfolgerungen nicht,
wenngleich wir Boll darin beistimmen, daß aus

einer Weiterversicherung innerhalb der wohl¬

erworbenen Unterstützungsgrenze keine Nach¬

teile entstehen sollten. Der Hinweis auf § 214

RVO. zeigt aber, wohin der Weg führt, den

Boll zeigt. Der § 214 erhält den Anspruch auf

die Regelleistung, der § 313 das Recht

auf Mehrleistungen. Was will Boll einem

Weiterversicherten, der in eine niedrigere Stufe

übergetreten ist, zubilligen, die Regel-
leistung nach der höheren Stufe (damit
würde er die Rechte aus der Weiterversiche¬

rung mißachten) oder die Mehrleistung
nach der niedrigeren Stufe (damit fällt aller¬

dings der Anspruch aus § 214 aus). Das

letztere ist wichtig. Der § 214 RVO. gilt nur

für NichtVersicherte. Weiterversicherte können

auf ihn nicht Bezug nehmen, ihr Anspruch er¬

gibt sich aus der Weiterversicherung. Die von
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Boll angeführte Entscheidung des RVA. zu

§ 214 gilt nur für versicherte Erwerbs¬

lose», denen die Zwangsversicherung
keine erworbenen Rechte nehmen soll.

Die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Be¬

nutzung des kassenseits vorgeschriebenen For¬

mulars bei Abgabe von Meldungen gemäß §317
der Reichsversieherungsordnung. Eine Orts¬

krankenkasse ist mit einem Arbeitgeber in Streit

geraten, und zwar deswegen, weil dieser es ab¬

lehnt, für die Meldungen nach § 317 RVO. das

von der Kasse durch Satzung vorgeschriebene
Formular zu benutzen, vielmehr den Standpunkt
vertritt, daß es überhaupt nur darauf ankommt,
einen Versicherungspflichtigen an- oder abzu¬

melden, wobei die Art und Form dieser Mel¬

dung ohne Bedeutung ist. Die Kasse hingegen
behauptet, daß sie lediglich nur die von ihr

herausgegebenen Formulare anzuerkennen

braucht und Ansprüche geldlicher Natur an den

Arbeitgeber solange aufrecht erhalte, bis dieser

im Sinne der Vorschriften der Satzung ver¬

fahre. Vermutlich wird sich das zuständige Ver¬

sicherungsamt noch mit der Angelegenheit zu

beschäftigen haben. Da die Angelegenheit von

allgemeinem Interesse ist, sei mir gestattet, über

die Abgabe von Meldungen seitens der Arbeit¬

geber etwas Grundsätzliches zu sagen.

Die Meldepflicht der Arbeitgeber ergibt sich

aus dem § 317 RVO., während über den Inhalt

der Meldungen, über die Vornahme von Lohn¬

änderungen und über die Kontrolle der Mel¬

dungen durch die folgenden §§ 318 und 318a

RVO. das Nähere bestimmt wird. Von der Be¬

stimmung der Ziffer 5 des § 317 RVO., wonach

der Reichsarbeitsminister Bestimmungen zur Ver¬

einfachung des Meldewesens treffen kann, oder,
soweit diese nicht entgegenstehen, die obersten

Verwaltungsbehörden über Form und Inhalt der

Meldungen Vorschriften erlassen können, hat

der preußische Wohlfahrtsminister durch Erlaß

vom 22. September 1923 Gebrauch gemacht,
wovon später noch die Rede sein soll. Unter

der Herrschaft des alten Krankenversicherungs¬
gesetzes von 1883 war über Form und Inhalt

der Meldungen nichts Näheres bestimmt. Es

wurde aber mit Recht angenommen, daß die

hierüber Auskunft gebenden Satzungsbestim-
mungen, sowei: sie in bezug auf die Meldungen
zweckentsprechende Anforderungen stellen, ver¬

bindlich sind. Die Befugnis der Kassen, durch

die Satzung besondere, zweckdienliche Anforde¬

rungen in bezug auf Form und Inhalt der Mel¬

dungen verbindlich aufzustellen, ergibt sich

nach der Reichsversieherungsordnung, wie nach

dem früheren Recht aus ihrer Befugnis zur

eutonomen Regelung ihrer Angelegenheiten
innerhalb der gesetzlichen Zwecke. (Vergl.
Hahn, Anm. zu § 317 f Ziffer 4.) Daß diese Auf¬

fassung auch mit der neueren Rechtsprechung
nicht im Widerspruch steht, geht aus einer Ent¬

scheidung des Oberversicherungsamtes Oppeln
vom 29. September 1917 (Arbeiter-Vers. 1917

S. 77^) hervor. Danach kann eine Kasse Mel¬

dungen zurückweisen, für die nicht der durch

Satzung vorgeschriebene Vordruck benutzt ist.

Zutreffend wird in der Begründung der heran¬

gezogenen Entscheidung ausgeführt, daß die

Kasse eine schriftliche Meldung trotz des

Fehlens einer ausdrücklichen Bestimmung in

der Reichsversieherungsordnung vorschreiben

kenn, weil dieses aus praktischen Erwägungen
heraus nicht zweifelhaft erscheint, und soweit

bekannt, auch in der Fachpresse nirgends be¬

stritten wird. Ehe Vorschrift über die Benutzung
vorgeschriebener Vordrucke hat, so heißt es in

der Begründung weiter, einen erheblichen, prak¬
tischen Wert, wenn man sie auf die vom Arbeit¬

geber zu erstattenden Meldungen bezieht und

die Benutzung des Vordrucks seitens des Arbeit¬

gebers verlangt. Denn durch diese Bestimmung
wird nicht nur die Uebersichtlichkeit und Voll¬

ständigkeit der Anzeige gefördert, sondern der

Sachverhalt auch zuverlässiger und rascher fest¬

gestellt, als wenn der Arbeitgeber bei seinem

Erscheinen bei der Kasse auf allerlei, ihm viel¬

leicht unerwartete Fragen Auskunft geben soll.
Eben dadurch würde dieses Verfahren, all¬

gemein angewendet, vielfach zu unnützem Zeit¬

aufwand führen. Hiernach war der Arbeitgeber
verpflichtet, zu seiner Meldung den vorge¬
schriebenen Vordruck zu benutzen. Auch der

preußische Wohlfahrtsminister teilt den hier

wiedergegebenen Standpunkt durchaus, wie

sein Erlaß vom 22. September 1923 betr. An-

und Abmeldungen bei Krankenkassen beweist.

In diesem Erlaß wird auf Grund des § 317

letzter Absatz RVO. in der Fassung des Ge¬

setzes zur Erhaltung leistungsfähiger Kranken¬

kassen vom 27. März 1923 (RGBl. I S. 225) be¬

stimmt, daß die Meldungen schriftlich zu er¬

statten sind, ferner, daß sie alle Angaben ent¬

halten müssen, die die Satzung vorschreibt.

Allerdings dürfen die Meldungen nach einem

bestimmten Muster nur gefordert werden, wenn

die Kassen den Arbeitgebern die Muster unent¬

geltlich zur Verfügung stellen.

Aus diesen Feststellungen dürfte zweifellos

hervorgehen, daß die Kassen unter allen Um¬

stünden die Benutzung der vorgeschriebenen
Formulare verlangen können. Daraus folgt,
daß die Kassen, falls sich Arbeitgeber weigern,
die Formulare zu benutzen, Anträge auf Be¬

strafung nach § 530 RVO. bei den zuständigen
Versicherungsämtern stellen können. Darüber

hinaus sind aber die Kassen keineswegs be¬

rechtigt, die Weiterzahlung der Beiträge von

einem Arbeitgeber gemäß § 397 a. a. O. zu

fordern, lediglich aus dem Grunde, weil bei der

Abmeldung das vorgeschriebene Formular

nicht verwandt worden ist.

Wenn nun auch zusammenfassend wieder¬

holt zum Ausdruck gebracht werden muß, daß

besonders hartnäckige Arbeitgeber tatsächlich

gezwungen werden können, hinsichtlich der

Meldungen nach den Bestimmungen der

Satzungen zu verfahren und daß sie im Falle

der Nichtbeachtung die Bestrafung zu ge¬

wärtigen haben, so wird im allgemeinen nur in

bestimmten Fällen darauf bestanden werden.

Schon um unnötige Reibereien mit den Arbeit-

ge bern zu vermeiden, müssen sich die Kassen

bezüglich der Meldungen von gewissen grob¬
zügigen Gesichtspunkten leiten lassen. Be¬

sonders große Kassen werden aus genanntem
Grunde und auch im Interesse der Verein¬

fachung ihrer Verwaltung Meldungen der Ar¬

beitgeber anerkennen, die nicht auf dem vorge¬

schriebenen Formular vorgenommen sind.

H. Troppenz- Braunschweig.



Beiträge für erkrankte höher bezahlte An¬

gestellte zur Erwerbslosenfürsorge. Schreiben

des Reichsarbeitsministers vom 19. Mai 1926

(Reichsarbeitsblatt 1926 S. 174). Nach den
Artikeln 2 und 1 der Siebenten Ausführungs¬
verordnung zur Verordnung über Erwerbs¬

losenfürsorge vom 21. Januar 1926 (Reichs-
gese-tzbl. I S. 96) haben die höher bezahlten

Angestellten und ihre Arbeitgeber Beitrüge zur

Erwerbslosenfürsorge zu leisten, soweit die An¬

gestellten nach dem Ange»stelltenversicherungs-
gesetz pflichtversichert sind. Diese Pflichtver¬

sicherung bleibt auch fiir die Dauer von Er¬

krankungen bestehen. Deshalb sind auch für

Krankheitszeiten Beitrüge zur Erwerbslosen¬

fürsorge zu entrichten, und zwar unabhängig
davon, ob die Angestellten das Gehalt fort¬

beziehen oder nicht. Das Gegenteil kann nicht

etwa atif dem Wege über Art. 4 a. a. O. aus

der Regelung für die gegen Krankheit pflicht¬
versicherten Arbeitnehmer (vgl. meinen Be¬

scheid vom 1. April 1924 — X 3414/24 —

Reichsarbeitsblatt 3. 143) geschlossen werden.

Denn einmal kann Art. 4 keine Anwendung
finden, weil sich — wie dargelegt — die Lösung
bereits aus den Artikeln 2 und 1 ergibt. Zum

anderen unterscheiden sich die beiden Fälle

grundlegend dadurch, daß für die gegen Krank¬

heit pflichtversicherten Arbeitnehmer die Bei¬

träge zur Erwerbslosenfürsorge nach § 35

Abs. 1 der Verordnung vom 16. Februar 1924

(Reichsgesetzbl. I S. 127) als Zuschlüge zu den

Krankenkassenbeiträgen und mit diesen ein¬

gezogen werden und nach § 383 Abs. 1 der

Reichsversicherung bei Arbeitsunfähigkeit für

die Dauer der Krankenhilfe Krankenkassen¬

beiträge nicht zu entrichten sind. Die Beiträge
der höher bezahlten Angestellten zur Erwerbs¬

losenfürsorge werden dagegen selbständig er¬

hoben. Auch enthält, worauf es aber nicht

einmal mehr ankommt, das Angestelltenver¬
sicherungsgesetz keine dem § 383 der Reichs¬

versieherungsordnung entsprechende Befrei¬

ungsvorschrift, sondern besagt in seinem § 168

Abs. 2 vielmehr, daß die Beiträge zur Ange¬
stelltenversicherung auch in Krankheitszeiten

fortzuentrichten sind, sofern die Angestellten
das Gehalt fortbezogen haben. Eine gegen¬

teilige Auslegung würde übrigens auch schon

deswegen zu erheblichen Schwierigkeiten
führen, weil — anders wie in der Kranken¬

versicherung — zunächst keine Stelle vorhanden

ist, welche die Arbeitsunfähigkeit feststellt.

Anmerkung der Schriftleitung: Wir können

dieser Auslegung der Siebenten Aus¬

führungsverordnung nicht folgen. Sie steht im

Widerspruch zu § 34 Abs. 3 der Verordnung
über Erwerbslosenfürsorge vom 16. Februar

1924, wonach die Erwerbslosenbeiträge von den

Arbeitgebern und Arbeitnehmern je zur Hälfte

zu tragen sind. Außerdem ist sie mit den Vor¬

schriften der §§ 3()4 bis 405 RVO. nicht zu ver¬

einbaren, die für die Beitragszahlung Anwen¬

dimg finden (§ 35 Abs. 1 de r Verordnung über

Erwerbslosenfürsorge). Beitragspflichtig der

Krankenkasse gegenüber ist nur der Arbeit¬

geber. Er darf den Arbeitnehmerbeitrag nur

vom Lohn kürzen. Eine andere Einziehung ist

ihm nicht gestattet. Erhält der arbeitsunfähige
Angestellte keinen Lohn, dann kann der Ar-

230

beitgeber auch keine Abzüge machen und muß

die vollen Beiträge selbst zahlen, trotzdem

er nur die Hälfte tragen soll. Wir nehmen an,
daß der Reichsarbeitsminister die im vor¬

stehenden Schreiben vertretene Rechtsauffas¬

sung schnellstens korrigiert, sonst dürften sich
daraus recht unerfreuliche Differenzen zwischen

Arbeitgebern und Krankenkassen entwickeln.
Im übrigen ist die Dauer der Arbeitsunfähigkeit
durch eine Aeußerung des behandelnden Arztes
ohne Schwierigkeiten nachweisbar.

Die freie Kur und Arznei für Berginvaliden.
Bekanntlich erhalten die vor dem 1. Januar

1908 auf gesetzlicher, und die in der Zeit vom

1. Januar 1908 bis 31. Dezember 1923 invalidi¬

sierten Knappschaftsmitglieder auf satzungs¬
mäßiger Grundlage freie Kur und Arznei aus

der Pensionskasse, auch über den 1. Ja¬

nuar 1924 hinaus. Diese Leistung ist nun nach

dem Beschluß des Vorstandes des Reichsknapp¬
schaftsvereins vom 7. Mai 1926 als eine Sach¬

leistung im Sinne des § 40 Abs. 2 des Reichs¬

knappschaftsgesetzes erklärt worden, die nicht

von dem die Pension zahlenden Verein erstattet

wird.

Diese Gesetzesbestimmung sagt:

„Sachleistungen, namentlich Krankenpflege
und Familienhilfe, erhalten die Berechtigten von

dem Bezirksknappschaftsverein, in dessen Be¬

zirk sie wohnen, und zwar höchstens in dem

Umfang, in dem dieser seinen Pensionsempfän¬
gern Sachleistungen gewährt.44

Hiernach wäre die Sache einfach die, daß

beispielsweise ein in Aachen wohnender Berg-
invalide (sei es Angestellter oder Arbeiter, der

vor dem 1. Januar 1924 invalidisiert worden ist)
vom Aachener Bezirksverein freie Kur und

Arznei erhält, obgleich ihm die Inva¬

lidenpension die Ruhrknapp¬
schaft zahlt.

Zweifellos ein Fortschritt nach der Richtung
hin, daß die Kurbezirksgrenzen über den jewei¬
ligen Bezirksverein hinausgezogen sind.

Da so der für den Wohnsitz des Invaliden

zuständige Bezirksverein zu entscheiden hat

über Form und Umfang der Gewährung von

freier Kur und Arznei, hat er m. E. auch den

Bezugsberechtigten zu bescheiden.

In Nr. 6 der von Steiger Werner herausgege¬
benen „Knappschaft44 hat der Vertrauensmann

der Versicherten beim Reiehsknappschaftsverein
noch an den Willen der Versicherten appelliert,
den Reiehsknappschaftsverein zu stärken und

zu kräftigen. Beschlüsse, wie der vorstehend

angegebene, rufen eine solche Stärkung hervor.

Es empfiehlt sich jedoch, auch innerhalb der

Organisation des Reichsknappschaftsver¬
eins eine Stärkung des Gedankens für ihn wach¬

zurufen, sei es beispielsweise nach der Rich¬

tung hin, dab beim Wohnungswechsel
von einem Bezirksverein zum anderen die

Pension auch der Verein zahlt, in dessen

Bezirk der Invalide wohnt. Er würde so dem

Rat seines zuständigen Arbeiter- oder Ange-
steilten-Aeltesten nicht entgehen und damit

sicherlich nicht auch der ihm zustehender. Sach¬

leistungen.
Burmeister, Bochum, Ruhrknappschaft.



Bestrafung wegen Hinterziehung von Kranken-

kas*enbeiträgen. Ein Bauunternehmer schuldete

einer Krankenkasse rückständige Krankenkassen¬

beiträge, die er seinen Arbeitern vom Lohne

einbehalten hatte, jedoch nicht an die Kasse

ablieferte. Die Krankenkasse erstattete Anzeige

wegen Unterschlagung und vorsätzlicher Vor-

t nthaltung, da der Bauunternehmer die Gelder

für sich verwandt hatte. Er war außerdem

„gesetzlich44 eingerichtet, so daß mit Pfän¬

dungen usw. nichts zu machen war. Obwohl

die einbehaltenen Gelder nur 184,41 Mk. be¬

trugen, bestrafte ihn das Amtsgericht Bonn

mit 150 Mk. evtl. 15 Tagen Gefängnis.

Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
im Jahre 1925. Im Jahre 1925 hat der Ausbau

der Angestelltenversicherung Fortschritte ge¬

macht (Erhöhung de*s Grundbetrages des Ruhe¬

geldes von jährlich 360 Rmk. auf 480 Rmk., der

Steigerungsbeträge von 10 auf 15 Proz., Herab¬

setzung der Wanezeit für die Hinterbliebenen¬

renten bis zum Ende des Jahres 1928 von 120

auf 60 Pflichtbeitragsmonate).
Im Jahre 1925 wurden neu bewilligt: 13 380

Ruhegelder, 3062 Witwenrenten und 3839

Waisenrenten; abgelehnt wurden 557 Anträge
auf Ruhegeld und 79 Anträge auf Hinter¬

bliebenenrente.

Ferner wurden 69 756 Anträge auf Heilver¬

fahren gestellt, gegen 40 063 im Vorjahre. Von

den Anträgen auf ständige Heilverfahren wurden

60.7 v. H. bewilligt. Die Unterbringung der

Versicherten erfolgte in mehr als 100 Heil¬

stätten und Sanatorien, von denen der Reichs-

versicherungsanstalt vier, nämlich das Sanato¬

rium Kreischa bei Dresden, das Sanatorium

Birkenhof bei Greiffenberg (Schlesien), das

Sanatorium Stammberg bei Schriesheim (Baden)
und das Sanatorium Schwarzwaldheim in

Schömberg (Württemberg) gehören, und in einer

größeren Zahl von Bädern, bei deren Auswahl

allen Heilanzeigen Rechnung getragen wurde.

Die Kinderfürsorge wurde allgemein auf

tuberkulöse, tuberkulosegefährdete oder rachi¬

tische Kinder der Versicherten im Lebensalter

von 6 bis 16 Jahren ausgedehnt. Die Reichs¬

versicherungsanstalt beteiligt sich an den durch

die Unterbringung der Kinder entstehenden

Kosten durch Zahlung eines Zuschusses bis zur

Hälfte der Kosten.

Die Gesamtbeitragseinnahme betrug 185 Mil¬

lionen Rmk. Die Beiträge machen etwa 5 Proz.

des durchschnittlichen Monatsverdienstes aus

gegen 7 Proz. in der Vorkriegszeit. Die Zahl

der Versicherten ist für Mitte 1925 auf etwa

2,44 Millionen zu schätzen, davon 61,8 v. H.

männlich und 38,2 weiblich.

Bei der Anlegung des Vermögens wurde das

Hauptgewicht auf eine einwandfreie Sicherheit

der Anlagen gelegt. Es wurde darauf gesehen,
daß die Mittel nach Möglichkeit zu volkswirt¬

schaftlich oder sozial nützlichen Zwecken, ins¬

besondere zur Förderung des Wohnungsbaues,
zur Erhaltung der Arbeitsgelegenheit sowie der

Arbeitsfähigkeit und der Gesundheit der Ver¬

sicherten dienten. Auch wurde eine möglichst
gleichmäßige Zurückführung der Mittel an die

Kreise angestrebt, aus denen sie kamen, und zwar

sowohl an die verschiedenen Wirtschaftszweige
als auch an die einzelnen Länder und sonstigen
geschlossenen Gebiete. Die Darlehnsbedingun-

gen richteten sich nach der allgemeinen Lage
des Kapitalmarktes, wobei die Reichsversiche¬

rungsanstalt bestrebt war, mit der Verzinsung
an der unteren Grenze des jeweils üblichen

Satzes zu bleiben. Darlehen für Wohnungsbau
und für gemeinnützige Zwecke wurden zu Vor¬

zugsbedingungen ausgeliehen. Die Gesamtzahl

der Klein- und Mittelwohnungen, deren Er¬

stellung von der ReichsVersicherungsanstalt seit

Beendigung des Krieges gefördert und ermög¬
licht worden ist, beläuft sich schätzungsweise
auf mindestens 20 000. Die im laufenden Jahre

für Wohnungsbauten zur Verfügung gestellten
Mittel betrugen insgesamt rund 27 Millionen

Reichsmark.

Die persönlichen Verwaltungskosten beliefen

sich auf rund 5,5 Millionen Rmk., die sach¬

lichen auf rund 2,4 Millionen Rmk. In letzterem

Betrage sind die Kosten des Beitragsverfahrens,
insbesondere die an die Reichspost zu leistende

Vergütung für den Markenverkauf und die

Kosten der gesamten Rechtsprechung enthalten.

Die Zahl der zu bearbeitenden schriftlichen

Eingänge betrug 729 498, die Zahl der Aus¬

gänge 876 784.

Rechtsprechung.
Eine „Niederkunft" im Sinne des § 205a RVO.

liegt auch dann vor, wenn das Kind einige
We>chen voi der Geburt bereits abgestorben
war, sofern das Absterben erst nach dem Ab¬

lauf der 27. Schwangerschaftswoche erfolgte.
I f:r.tscheidung des Reichsversicherungsamts.
Erster Revisionssenat vom 27. April 1926 —

IIa K 130 251.) — Die Ehefrau des der Land¬

kronkenkasse N. angehörenden Arbeiters H.

t. it am 18. Mai 1925 eine Totgeburt gehabt.
Nach dem Gutachten des hierbei zugezogenen

Arztes befand sich die Frucht zur Zeit der Ge¬

burt in der 37. Schwangerschaftswoche. Ihr

Absterben beruhte auf einen Entwicklungs-
hier (Wasserkopf). Es ist in den letzten

\X ochen vor de" Geburt, möglicherweise erst

kurz vorher, erfolgt. H. hat auf Grund des
- 205a RVO. von der Landkrankenkasse Fami-

wochenhilfe verlangt. Die Kasse hat die

Gewährung dieser Leistung abgelehnt, da eine

Nie»derkunft nicht vorliege.
Das von H. angerufene Versicherungsamt

hat durch Entscheidung vom 31. Juli 1925 die

Kasse für verpflichtet erklärt, die verlangte»
Familienwochenhilfe zu gewähren. In der Be¬

gründung ist ausgeführt, bei der Ehefrau H.

habe es sich um eine Niederkunft im Rechts¬

sinne gehandelt, da die Frucht nach ihrer Ent¬

wicklungszeit an sich lebensfähig gewesen sei.

Hiergegen hat die Kasse Berufung eingelegt,
indem sie geltend macht, eine Niederkunft im

Rechtssinne könne nicht in Frage kommen,
wenn, wie hier, das Kind schon im Mutterleibe

abgestorben sei. Denn der Begriff „Nieder¬
kunft44 in diesem Sinne habe zur Voraussetzung,
daß die Abtrennung de*s Kindes zu dem Zwecke

erfolge, um es ein selbständiges Leben führen

7M lassen.
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Das Oberversicherungsarnt hat die Sache ge¬

mäß § 1693 RVO. zur grundsätzlichen Ent¬

scheidung an das RVA. abgegeben un<i sich

gutachtlich dahin geäußert, daß eine Nieder¬

kunft auch im Falle der Geburt eines einige

Wochen vor der Geburt bereits abgestorbenen
Kindes anzunehmen sei, wenn das Kind, wie

vorliegend, nach seiner Entwicklungszeit an

sich lebensfähig gewesen sei. Das RVA. hat

sich zunächst durch Einholung einer Aeußerung

des Reichsgesundheitsamts über die bei der

Enischeidung zu berücksichtigenden medizi¬

nischen Gesichtspunkte unterrichtet.

Sachlich ist die Berufung nicht begründet.

Der Anspruch auf Familienwochenhilfe nach

§ 205a RVO. hat die „Niederkunft44 der dort

bezeichneten Persejnen zur Voraussetzung. Zu

der Frage, wann eine „Entbindung44 („Nieder¬

kunft") vorliegt, hat das RVA. in der Revisions¬

entscheidung 2673 (Amtl. Nachr. des RVA. 1921,

S. 433), in der es sich um Auslegung des § 195a

der RVO. in der Fassung der Bekanntmachung

vom 22. Mai 1920 (Reichsgesetzbl. S. 1189)

handelt, bereits Stellung genommen. Danach

fällt nicht unter diesen Betriff eine u n zeitige

Geburt (Fehlgeburt), worunter die vor der

28. Schwangerschaftswoche erfolgte Ausstoßung

einer niemals lebensfähigen Frucht von weniger

als 32 cm Länge zu verstehen ist. Eine Ent¬

bindung im Rechtssinne ist demgegenüber an¬

zunehmen, wenn ein lebendiges Kind früh-

zeitig oder rechtzeitig geboren wird, auch wenn

es sich dann als nicht lebensfähig herausstellt,

oder wenn ein früh zeitig oder rechtzeitig ge¬

borenes Kind erst „unmittelbar4- vor oder

während der Geburt stirbt. Nicht erörtert ist

in der angezogenen Entscheidung der hier in

Betracht kommende Fall der frühzeitigen Ge¬

burt einer zwar erst nach Ablauf der

27. Schwangerschaftswoche, aber doch einige

Wochen vor der Geburt abgestorbenen Frucht.

Nach meeüzinischen Begriffen liegt, wie aus der

Aeußerung des Reichsgesundheitsamts hervor¬

geht, auch hier eine „Entbindung4- (,*Nieder-

kunft44) vor. Das RVA. hat diese Auffassung

des RGA. auch bei der Auslegung des Begriffs

„Niederkunft44 im Sinne des § 205a RVO. zu¬

grunde gelegt. Hier von dem medizinischen

Begriff der „Niederkunft44 abzuweichen, würde

um so weniger berechtigt sein, als die das Be¬

dürfnis nach Wochenhilfe begründenden Ver¬

hältnisse in den Fällen der vorliegend in Frage

kommenden Art im allgemeinen in gleicher
Weise vorhanden sein werden wie bei der Ent¬

bindung von einem erst unmittelbar vor oder

während der Geburt gestorbenen Kinde. Da

hiernach die „Niederkunft44 der Ehefrau H. im

Sinne des § 205a RVO. vorliegt, ist der An¬

spruch des Klägers auf Gewährung der Fami¬

lienwochenhilfe begründet. Die Berufung war

daher zurückzuweisen.

Angestellte und Beamte.

Fortbildungskursus in Württemberg. Der Gau

Württemberg des ZentralVerbandes der An¬

gestellten hat einen Vortragskursus zur beruf¬

lichen Fortbildung der Krankenkassen¬

angestellten eingerichtet. Behandelt werden

folgende Themen:

1. Geschichte der Sozialversicherungsgesetz-

gebung.
2. Die Träger der Krankenversicherung.

Allgemeine, besondere Ortskrankenkassen,

Land-, Innungs-, Betriebskrankenkassen,

Knappschaftskassen, Ersatzkassen. Ihre Zu¬

ständigkeit.
3. Die Mitgliedschaft zur Krankenversicherung.

Versicherungspflicht, -freiheit, -berechti-

gung. Beginn und Ende. Beschäftigungs¬
ort und Entgelt Meldepflicht, Grund- und

Ortslohn, Sachbezüge, unständig Beschäf¬

tigte, Wandergewerbe, Hausgewerbe, Lehr¬

linge.
4. u. 5. Die Leistungen der Krankenversicherung.

Krankenhilfe, Krankenpflege, Arbeits*

Unfähigkeit Krankengeid, Dauer der Unter¬

stützung. Neuer Versicherungsfall, Kran¬

kenhauspflege, Hausgeld.
Sterbegeld, Krankenordnung, Kranken¬

kontrolle usw. Wochenhilfe und Familien¬

wochenhilfe.
6. Beitragswesen und Krankenversicherung.

Berechnung der Beiträge, Beitreibungs¬

verfahren, Verwaltung der Mittel und Rech¬

nungsabschluß, Voranschlag.
7. Das Verhältnis der Krankenkasse zu den

Aerzten, Dentisten, Krankenhäusern, Apo¬
theken usw.

8. Die Beziehungen der Krankenkasse zur

Erwerbslosenfürsorge und zur Unfall¬

versicherung.

9. Die Krankenkasse und das Reichs¬

versorgungsgesetz.

10. Das Angestellten- und Invalidenversiche¬

rungsgesetz unter Berücksichtigung der

Gesundheitsfürsorge.
11. Der Aufbau der einzelnen Träger der

Sozialversicherung und die Aufsichts¬

behörden.

12. Grundzüge der Reichsverfassung unter

Bezugnahme auf die Sozialversicherung.

Als Referenten dafür haben sich zur Ver¬

fügung gestellt die Herren: Verbandsdirektor

1:1 wert, Direktor Sigrist, AOKK. Stuttgart,

Regierungsräte Fette und Mattutat, Verwalter

Mangold-Reutlingen, Revisor Braisch-Stuttgart,
Verwalter Meck-Ebingen, Verwalter Dobler-

Ludwigsburg, Verwalter Käser - Waiblingen,
Verwalter Häußler-Tuttlingen, sowie die Kran¬

kenkassenangestellten Burkhardt und Göbel.

Der Lehrgang soll an vier Sonntagen ab¬

gewickelt werden. Die Aufteilung der Vorträge
ist so gedacht, daß am ersten Sonntag Vortrag

1, 2 und 11. am zweiten Sonntag Vortrag 3, 4

und 5, am dritten Sonntag Vortrag 6, 8 und 9

und am vierten Sonntag Vortrag 7, 10 und 12

ge halten wird. Am 18. Juli soll der Kursus

eröffnet werden. Er wird in vier Orten Würt¬

tembergs stattfinden. Leser dieser Zeitschrift,

die daran teilzunehmen wünschen, können alles

Nähere von der Gauleitung Württemberg des

ZdA. in Stuttgart, Neckarstraße 24, erfahren.

Verantwortlicher Schriftleiter: Josef Aman. — Verlag des Zentralverbandes der Angestellten (O. Urban)

Dnsck: Vorwärts Bin hdruckerei Paul Singer Si Co. — Sämtlich in Berlin.



Ras<h tritt der Tod den Menschen an,

£j ist ihm keine Frist gegeben:
h's stürzt ihn mitten in der Hahn,
Es rei/ft ihn fort n>>m vollen leben

Friedridi Schiller

Diese
Werte sollten für jeden einsichtigen Angestellten Veranlassung sein, einmal

darüber naohzudenken, in welch schwierige finanzielle Lage seine Angehörigen
kommen, wenn er ihnen durch den Tod entrissen wird.

Schon die Bestattungskosten aufzubringen fällt oft recht schwer, irgendwelche Rück¬

lagen für besondere Notfälle zu machen ist fn heutiger Zeit den Angestellten kaum

möglich. Geringe Einkommen einerseits und hohe Lebenshaltungskosten andererseits

lassen es für gewöhnlich nicht zu, genügend Spargrosdien zurückzulegen. War es aber

doch möglich, einen Notgroschen zu erübrigen, so mußte er sicher im Interesse einer

guten Pflege während des voi aufgegangenen Krankenlagers geopfert werden.

In der Erkenntnis dieser Tatsache muß ein jeder schon bei Lebzeiten, und zwar durch

Abschluß einer entsprechenden Versicherung, dafür sorgen, daß im Falle eines Todes

die Bestattungskosten vorhanden sind und daß auch die Angehörigen über die ersten

Wochen nach dem Tode des Ernährers ohne finanzielle Sorgen hinwegkommen. Die

Möglichkeit hierzu bietet die

Sterbekassc des ZdA.

Gegen Entrichtung eines mäßigen Beitrags kann jedes Mitglied des Zentralverbandes

der Angestellten sowie dessen Ehefrau für den Sterbefall versichert werden.

Unsere ZdA.-Sterbekasse ist zweifellos die günstigste Kasse auf dem Gebiete der

Sterberversidierung. Sie ist einVerein auf Gegenseitigkeit und dem Reichsaufsichtsamt
fur Privatversicherung unterstellt.

Aus dem nadistehenden Auszug aus den Satzungsbestimmungen ist Näheres über Bei¬

träge, Leistungen, Beitragsrückgewähr usw. ersichtlich.

Aufnahmeanträge sind erhältlich bei allen Ortsgruppen sowie in der Geschäftsstelle der

Sterbekasse des Zentralverbandes der Angestellten zu Berlin
(Versicherungsverein cuf Gegenseitigkeit)

Berlin SO26, Oranienstraße 40/41

Auszug aus den Satzungen

Name, Sitz und Zweck.

§1-

Die Kasse führt den Namen „Sterbekasse
r*

des Zentralverbandes der Angestellten
zu Berlin (Versicherungsverein auf Gegen¬
seitigkeit)". Sie hat ihren Sitz in Berlin,
ihr Gesdiäftsgebiet umfaßt das Deutsche
Reidi und das Gebiet der Freien Stadt

Danzig.
Die Sterbekasse ist ein kleinerer Verein

im Sinne des § 53 des Gesetzes über die

privaten Versicherungsunternehmungen
vom 12. Mai 1901 (RGBl. S. 101 ff.) und
h.u den Zv.eck.nadi den Grundsätzen der

Uegenseitigkeit ein Sterbegeld auszu¬

zahlen.

Kreis der Mitglieder.
§4.

In die Sterbekasse können nur Mitgfiedar
des Zentralverbandes der Angestellten
und deren Ehefrauen aufgenommen
werden, wenn sie

a) das 16. Lebensjahr vollendet und

das 50. Lebensjahr noch nicht über¬

schritten haben,
b) wenn sie geistig und körperlich ge¬

sund sind.

Aufnahme.

§5.
Die Anmeldung zum Beitritt gesdiieht
beim Vorstand durch eine von dem Auf¬
zunehmenden zu unterzeichnende Bei-



trittserklarung. Bei der Anmeldung ist ein

amtlicher Altersnachweis (Geburts- oder

Heiratsurkunde oder dergl.) des Aufzu¬
nehmenden vorzulegen.
Ober die Beitrittserklärung entscheidet der
Vorstand. Er hat zu prüfen, ob die zur

Aufnahme in die Kasse erforderlichen Be¬

dingungen erfüllt sind. Der Vorstand kann

die Beibringung eines SrztlichenZeugnisscs
über die aufzunehmende Person fordern.
Die Kosten der ärztlichen Untersuchung
sind von dem Aufzunehmenden zu tragen.
Im Falle der Ablehnung des Gesuchs ist

derVorstand nicht verpflichtet, dieGründe
mitzuteilen.

Für jedes Mitglied wird als Nachweis der

Mitgliedschaft eine von einem Vorstands¬

mitgliede unterzeichnete Aufnahmeur¬
kunde ausgefertigt. Diese wird bei der

Zahlung des ersten Beitrags ausgehändigt.
Mit ihrer Aushändigung beginnt die Mit¬

gliedschaft.

Eintrittsgeld.
§8.

Jedes neu eintretende Mitglied hat ein

Eintrittsgeld von 1 M. zu entriditen. Auf
Hadwersidiciung wird eine Gebühr von

0,50 M. erhoben

Laufende Beiträge.
§9.

Die Höhe der einhalbjährlich zu zahlenden

Beiträge berechnet sich nach dem Eintritts¬

alter und der Höhe der Versicherungs¬
summe. Bei Bestimmung des Eintrittsalters
werden die ersten sechs Monate des ange¬
tretenen Lebensjahres nicht, mehr als sechs

Monate aber als ein volles Jahr gerechnet.
An halbjährlichen Beiträgen sind im vor¬

aus für je 250 M. Sterbeanteil zu zahlen:

Klasse: Eintrittsalter: Beitrag in RM.:

1 bis25!ahre 2 —

2 über 25
.

30
„

2.25

3
„

30
„

35
„

2,75

4
„

35
„

40
„ 3,25

5
m

40
„

45
„

4-

6
.,

45
,.

50
.

4.75

Die Beiträge sind für jedes Halbjahr im

voraus gegen Empfang einer mit dem

Stempel der Kasse unterfertigten und von

einem Vorstandsmitglied unterzeichneten

Quittung an die vom Vorstand beauftragte
Stelle porto- und kostenfrei zu zahlen.Bei

Zahlung durch die Post gilt der Postschein
als Quittung.

Mitglieder, die aus dem Zentralverband

der Angestellten aussdieiden, zahlen auf
ihren gesamten Versicherungsbeitrag
einen halbjährlichen Verwaltungskosten-
zuschlag von 0,50 M.

Beiiragsrückgcwähr.
§10.

Mitglieder, die aus irgendeinem Grunde

aus der Kasse ausscheiden, erhalten nach

einer Mitgliedschaft von wenigstens drei,
aber nicht mehr als fünf Jahren ein Viertel,

von mehr als fünf, aber nicht mehr als

zehn Jahren zwei Fünftel und bei längerer
Mitgliedschaft die Hälfte der eingezahlten
Beiträge ohne Zinsen zurück. Die Rück¬

zahlung erfolgt erst drei Monate nach dem

Ausscheiden. Eine Rückvergütigung von

Eintrittsgeldern findet nicht statt.

Leistungen der Sterbekasse.

§1«.
Die Sterbekasse gewährt Sterbegeld in

Anteilen von ie 250 M. Dfe höchst zu¬

lässige Zahl aer Anteile bestimmt der

Vorstand mit Genehmigung der Aufsichts¬
behörde. Zunächst ist nur die Versidierung
von höchstens vier Anteilen zulässig.
Aufgabe einzelner Anteile gegen Heraus¬

zahlung der entsprechenden Rückgewähr
(§ 10) ist zulässig.

Wartezeit.

§13-
Die Auszahlung des versicherten Sterbe¬

geldes erfolct, wenn das verstorbene Mit¬

glied der Kasse wenigstens zwei volle

Jahre angehört hat, oder wenn es durch

einen Unfall oder eine akute Krankheit
um das Leben gekommen ist.

Tritt der Tod im ersten Jahre der Mitglied¬
schaft ein, so wird der eingezahlte Be¬

trag zurückgewährt; bei Tod im zweiten

Jahre der Mitgliedschaft wird die halbe

Versicherungssumme gezahlt.

Empfangsberechtigung.
§16.

Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt
nach erfolgtemAbleben an den Ei ben oder

an den Inhaber des Aufnahmesdieins ohne
Prüfung der Empfangsberechtigung. Bei

eingetretenenTodesfallen sind vorzulegen:
a) Sterbeurkunde,
b) der Aufnahmesdiein,
c) die letzte Beitragsquittung.


